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§ 1 In welchem Umfang hilft Ihnen Ihre Hilfe- und Service-
leistungsversicherung?

1. Wir erbringen bei den in den Besonderen Bedingungen ge-
nannten Schaden-/Notfällen Hilfe- und Serviceleistungen
und tragen dafür die entstehenden Kosten im jeweils ver-
einbarten Rahmen unter Beachtung der festgelegten allge-
meinen Leistungsgrenzen.

2. Für die Inanspruchnahme der Leistungen steht das Notfall-
Telefon des Versicherers den Versicherten an allen Tagen
im Jahr rund um die Uhr zur Verfügung. 

§ 2 Wann beginnt und wann endet der Vertrag?
1. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten
Zeitpunkt, wenn Sie den ersten Beitrag unverzüglich nach
Fälligkeit im Sinne von § 3 Ziffer 2 zahlen. 

2. Dauer und Ende des Vertrags
a) Der Versicherungsvertrag ist für die vereinbarte Dauer

abgeschlossen.
b) Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr

verlängert sich der Versicherungsvertrag nach Ablauf
der vereinbarten Vertragsdauer jeweils um ein Jahr,
wenn weder Ihnen noch uns spätestens drei Monate
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine
Kündigung in Schriftform zugegangen ist.

c) Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren, kann
der Versicherungsvertrag von Ihnen schon zum Ablauf
des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres
gekündigt werden; die Kündigung muss uns späte-
stens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahres in Schriftform zugegangen sein. 

§ 3 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten? 
1. Beitrag und Versicherungsteuer

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherung-
steuer, die Sie in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe
zu entrichten haben. Aus einer Erhöhung der Versicherung-
steuer ergibt sich für Sie kein Kündigungsrecht. Bei dem
Versicherungsbeitrag handelt es sich grundsätzlich um
einen Jahresbeitrag. Abweichend davon können Sie den
Beitrag aber auch halbjährlich, vierteljährlich oder monat-
lich entrichten, wenn dies so vereinbart wurde.

2. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung des ersten Bei-
trags 
a) Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

Der erste Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss
des Versicherungsvertrags fällig, jedoch nicht vor
Beginn des Versicherungsschutzes. Ist die Zahlung des
Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Bei-
trag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags. 

b) Verzug
Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, geraten
Sie 30 Tage nach Ablauf der unter a) genannten Frist
und Zugang einer Zahlungsaufforderung in Verzug, es
sei denn, dass Sie die verspätete Zahlung nicht zu ver-
treten haben. 
Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug
entstandenen Schadens zu verlangen.

c) Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 
Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, sondern
zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern wir Sie
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf
diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben. Dies
gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten haben. 

d) Rücktritt
Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, können
wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht
gezahlt ist.
Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie uns nachwei-
sen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten
haben.

3. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung des Folgebeitrags
a) Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 

Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Bei-
tragszeitraums fällig. 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung
angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

b) Verzug
Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten
Sie ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass Sie die
verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben. 
Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug
entstandenen Schadens zu verlangen.

c) Qualifizierte Mahnung
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, können
wir Sie auf Ihre Kosten in Textform mahnen und mit
einer Zahlungsfrist von mindestens 2 Wochen ab
Zugang dieser Mahnung zur Zahlung auffordern. Die
Rechtsfolgen, die nach d) und e) mit dem Fristablauf
verbunden sind, treten jedoch nur ein, wenn in der
Mahnung die rückständigen Beiträge des Vertrags, die
Zinsen und die Kosten im Einzelnen beziffert sind und
auf die Rechtsfolgen bei nicht rechtzeitiger Zahlung
hingewiesen wurde.

§ 1 In welchem Umfang hilft Ihnen Ihre Hilfe- und Service-
leistungsversicherung?

§ 2 Wann beginnt und wann endet der Vertrag?
§ 3 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?
§ 4 Wann ist eine Kündigung nach einem Versicherungsfall

möglich?
§ 5 Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten?

§ 6 Was gilt, wenn Sie uns Ihre Anschriften- oder Namens-
änderung nicht mitteilen? 

§ 7 Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag?
§ 8 Welches Gericht ist zuständig?
§ 9 Welches Recht findet Anwendung?
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d) Kein Versicherungsschutz
Sind Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist noch immer mit
der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis
zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn Sie mit
der qualifizierten Mahnung nach c) darauf hingewiesen
wurden.

e) Kündigung
Sind Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist noch immer mit
der Zahlung in Verzug, können wir den Versicherungs-
vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündi-
gen, wenn wir Sie mit der qualifizierten Mahnung nach
c) darauf hingewiesen haben. 
Die Kündigung können wir auch bereits bei der Bestim-
mung der Zahlungsfrist nach c) aussprechen. In diesem
Fall wird unsere Kündigung zum Ablauf der Zahlungs-
frist wirksam, wenn Sie in diesem Zeitpunkt noch
immer mit der Zahlung in Verzug sind und wir Sie in der
qualifizierten Mahnung darauf hingewiesen haben.
Haben wir gekündigt, und zahlen Sie innerhalb eines
Monats nach unserer Kündigung den angemahnten
Betrag, besteht der Versicherungsvertrag fort. Für Ver-
sicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der
Zahlungsfrist nach c) und der Zahlung eingetreten sind,
besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

4. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
a) Rechtzeitige Zahlung

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto ver-
einbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Bei-
trag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und
Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen. 
Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von
uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach
unserer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforde-
rung erfolgt.

b) Beendigung des Lastschriftverfahrens
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil
Sie die Einzugsermächtigung widerrufen haben oder
Sie es aus anderen Gründen zu vertreten haben, dass
der Beitrag nicht eingezogen werden kann, sind wir
berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschrift-
verfahrens zu verlangen. Sie sind zur Übermittlung des
Beitrags erst verpflichtet, wenn Sie von uns hierzu in
Textform aufgefordert worden sind.

5. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart,
sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn Sie
mit der Zahlung einer Rate im Verzug sind. 
Ferner können wir für die Zukunft jährliche Beitragszahlung
verlangen.

6. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Bei vorzeitiger Beendigung des Versicherungsvertrags
haben wir, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, Anspruch
auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum entspricht, in
dem Versicherungsschutz bestanden hat

§ 4 Wann ist eine Kündigung nach einem Versicherungsfall
möglich?
Den Vertrag können Sie oder wir durch Kündigung been-
den, wenn wir eine Leistung erbracht oder Sie gegen uns
Klage auf eine Leistung erhoben haben. Dies gilt nicht für
die schadenunabhängigen Leistungen, wie zum Beispiel
24-Stunden-Handwerker-Service und Dokumentendepot
oder reine Informationsleistungen.
Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens einen
Monat nach Leistung oder – im Falle eines Rechtsstreits –
nach Klagerücknahme, Anerkenntnis, Vergleich oder Rechts-
kraft des Urteils in Schriftform zugegangen sein. Kündigen
Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei uns
wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündi-

gung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum
Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird.
Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem
Zugang bei Ihnen wirksam.

§ 5 Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten?
Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen –
soweit nicht eine Verpflichtung zur Meldung des Schadens
über das Notfall-Telefon des Versicherers besteht – an
unsere Hauptverwaltung oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeich-
nete Stelle gerichtet werden.

§ 6 Was gilt, wenn Sie uns Ihre Anschriften- oder Namens-
änderung nicht mitteilen ?
Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitge-
teilt, genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen
Briefes an die letzte uns bekannte Anschrift. Entsprechen-
des gilt bei einer uns nicht angezeigten Namensänderung.
Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des
Briefes als zugegangen.

§ 7 Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag?
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den all-
gemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.
Wird ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns
angemeldet, zählt der Zeitraum vom Beginn der Verjährung
bis zum Zugang unserer in Textform mitgeteilten Entschei-
dung beim Anspruchsteller bei der Fristberechnung nicht
mit.

§ 8 Welches Gericht ist zuständig?
1. Klagen gegen uns 

Für Klagen gegen uns aus dem Versicherungsvertrag be-
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem
Sitz oder dem Sitz unserer für den Versicherungsvertrag
zuständigen Niederlassung. Sind Sie eine natürliche
Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen
Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder,
in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt haben.

2. Klagen gegen Sie
Sind Sie eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem
Versicherungsvertrag gegen Sie bei dem Gericht erhoben
werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines
solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig
ist. Ist eine juristische Person Versicherungsnehmer, be-
stimmt sich das zuständige Gericht auch nach deren Sitz
oder deren Niederlassung. Das Gleiche gilt, wenn eine
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft,
Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine andere einge-
tragene Partnerschaftsgesellschaft Versicherungsnehmer
ist.

3. Unbekannter Wohnsitz oder Wohnsitz außerhalb der Euro-
päischen Union, Islands, Norwegens oder der Schweiz
Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die ge-
richtliche Zuständigkeit bei Klagen aus dem Versiche-
rungsvertrag gegen Sie nach unserem Sitz oder unserer für
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ver-
legen Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat außerhalb der
Europäischen Gemeinschaft, Islands, Norwegens oder der
Schweiz, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem
wir unseren Sitz haben.

§ 9 Welches Recht findet Anwendung?
Für diesen Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht. 
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Besondere Bedingungen für die Versicherung von Hilfe- und Serviceleistungen

HS 0001 Anpassung des Beitrags

1. Der Versicherer kann den Beitrag für bestehende Versiche-
rungsverträge mit Wirkung von Beginn der nächsten Versiche-
rungsperiode an erhöhen. Dabei darf der geänderte Beitrag
nicht höher sein, als der Beitrag für den gleichen Versiche-
rungsschutz für neu abgeschlossene Versicherungen.

2. Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des
Versicherers über die Beitragserhöhung zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens der Änderung kündigen.
Wahlweise kann der Versicherungsnehmer bestimmen, dass
seine Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb
3 Monate ab Zugang der Mitteilung über die Erhöhung wirk-

sam wird. In diesem Fall bleibt der Beitrag bis zum Wirksam-
werden der Kündigung unverändert; der Versicherer hat
Anspruch auf den Teil des Beitrags, der der abgelaufenen
Versicherungszeit entspricht. Die Kündigung ist in Schriftform
zu erklären.

3. Erhöhungen des Beitrags werden dem Versicherungsnehmer
spätestens mit der Beitragsrechnung für den Zeitraum, ab
dem die Erhöhung berechnet wird, mitgeteilt.

Die nachstehenden Besonderen Bedingungen sind nur gültig soweit vereinbart.

HS 0005 Kopplung der Unfall-Hilfeleistungen an eine Unfallversicherung 
(gilt nur für Single)

1. Für die versicherte Person muss bei derselben Versicherungs-
gesellschaft eine Unfallversicherung bestehen oder gleich-
zeitig abgeschlossen werden.

2. Wenn der Versicherungsschutz aus der Unfallversicherung
endet, so erlöschen auch die Unfall-Hilfeleistungen.

1. Für die versicherte Person – nicht jedoch für den mitversicher-
ten Ehe-/Lebenspartner – muss bei derselben Versicherungs-
gesellschaft eine Unfallversicherung bestehen oder gleich-
zeitig abgeschlossen werden.

2. Wenn der Versicherungsschutz aus der Unfallversicherung
endet, so erlöschen auch die Unfall-Hilfeleistungen. 

HS 0006 Kopplung der Unfall-Hilfeleistungen an eine Unfallversicherung 
(gilt nur für Familien / Paare)

1. Für die versicherte Person muss bei derselben Versicherungs-
gesellschaft gleichzeitig eine Unfallversicherung bestehen
oder abgeschlossen werden.

2. Wenn der Versicherungsschutz aus der Unfallversicherung
endet, so erlischt auch die Mitversicherung der Leistungen
des Unfall-Assistenten.

HS 0007 Kopplung der Mitversicherung des Unfall-Assistenten an eine
Unfallversicherung 

1. Für die versicherte Wohnung muss für den Versicherungs-
nehmer bei derselben Versicherungsgesellschaft eine Haus-
rat- oder Wohngebäudeversicherung bestehen oder gleich-
zeitig abgeschlossen werden.

2. Wenn der Versicherungsschutz aus der Hausrat- bzw. Wohn-
gebäudeversicherung endet, so erlischt auch der Haus- und
Wohnungsschutzbrief.

HS 0008 Kopplung des Haus- und Wohnungsschutzbriefes an eine Hausrat- oder
Wohngebäudeversicherung

HS 0009 Kopplung der Reise-Hilfeleistungen an eine Unfallversicherung

1. Für die versicherte Person muss bei derselben Versicherungs-
gesellschaft eine Unfallversicherung bestehen oder gleich-
zeitig abgeschlossen werden.

2. Wenn der Versicherungsschutz aus der Unfallversicherung
endet, so erlöschen auch die Reise-Hilfeleistungen.
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HS 0102 Besondere Bedingungen für den Haus- und Wohnungsschutzbrief
(BHWB 2009)

Der Versicherungsumfang

Welche Personen sind versichert?
1.1 Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner.

Mitversichert sind alle Personen, die in häuslicher Gemein-
schaft in der versicherten Wohnung leben (versicherte
Personen).

1.2 Die Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Versiche-
rungsvertrag steht der versicherten Person zu.

2 Welche Wohnung ist versichert?
2.1 Der Versicherungsschutz gilt für die im Versicherungs-

schein bezeichnete, von Ihnen ständig bewohnte Woh-
nung einschließlich dazugehöriger Balkone, Loggien,
Dachterrassen, Keller- und Speicherräume sowie Gara-
gen (nicht: Stellplätze in Sammelgaragen) (versicherte
Wohnung).

2.2 Ziehen Sie um, so geht der Versicherungsschutz auf die
neue Wohnung über. Ein Umzug ist uns unverzüglich
schriftlich bekannt zu geben. Wenn die neue Wohnung
nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland liegt
endet der Versicherungsschutz mit dem Umzug.

2.3 Während des Wohnungswechsels besteht Versicherungs-
schutz in beiden Wohnungen. Der Versicherungsschutz
in der bisherigen Wohnung erlischt jedoch spätestens
zwei Monate nach Umzugsbeginn.

2.4 Kein Versicherungsschutz besteht in Räumen, die aus-
schließlich beruflich oder gewerblich genutzt werden.

3 Allgemeine Leistungsgrenzen
Die Übernahme von Kosten für die versicherten Leistun-
gen ist der Summe nach begrenzt auf einen Höchstbetrag
von insgesamt 1.500 Euro für alle Schadenfälle innerhalb
eines Versicherungsjahres. Reine Serviceleistungen ohne
Kostenübernahme werden unabhängig von der betrags-
mäßigen Begrenzung der Kostenübernahme erbracht.

4 Schlüsseldienst im Notfall
4.1 Wir organisieren das Öffnen der Wohnungstür durch eine

Fachfirma (Schlüsseldienst), wenn eine versicherte Per-
son nicht in die versicherte Wohnung gelangen kann, weil
der Schlüssel für die Wohnungstür abhanden gekommen
oder abgebrochen ist oder weil eine versicherte Person
sich versehentlich ausgesperrt hat.

4.2 Wir übernehmen die Kosten für das Öffnen der Wohnungs-
tür durch den Schlüsseldienst sowie die Kosten für ein
provisorisches Schloss, wenn das Türschloss durch das
Öffnen der Tür funktionsunfähig werden sollte, maximal
jedoch 500 Euro je Versicherungsfall.

5 Sanitär-Installateurservice im Notfall
5.1 Wir organisieren den Einsatz eines Sanitär-Installateur-

betriebes, wenn
5.1.1 aufgrund eines Defekts an einer Armatur, an einem Boiler,

an der Spülung des WCs oder Urinals oder am Haupt-
hahn der versicherten Wohnung das Kalt- oder Warm-
wasser nicht mehr abgestellt werden kann,

5.1.2 aufgrund eines Defekts an einer Armatur, an einem Boiler,
WC oder Urinal oder am Haupthahn in der versicherten

Wohnung die Kalt- oder Warmwasserversorgung unter-
brochen ist.

5.2 Wir übernehmen die Kosten für die Notfallreparatur und
Schadenbegrenzung, maximal jedoch 500 Euro je Ver-
sicherungsfall.

5.3 Wir erbringen keine Leistungen
5.3.1 für die Behebung von Defekten, die bereits vor Beginn

dieses Vertrages vorhanden waren,
5.3.2 für den Austausch defekter Dichtungen und verkalkter

Bestandteile oder Zubehör von Armaturen und Boilern,
5.3.3 für die ordentliche Instandhaltung bzw. Wartung der

Sanitär-Installation in der versicherten Wohnung.

6 Elektro-Installateurservice im Notfall
6.1 Bei Defekten an der Elektro-Installation der versicherten

Wohnung organisieren wir den Einsatz eines Elektro-
Installateurbetriebes.

6.2 Wir übernehmen die Kosten für die Notfallreparatur und
Schadenbegrenzung, maximal jedoch 500 Euro je Ver-
sicherungsfall.

6.3 Wir erbringen keine Leistungen
6.3.1 für die Behebung von Defekten an elektrischen und elek-

tronischen Geräten wie z. B. Waschmaschinen, Trockner,
Geschirrspülmaschinen, Herden sowie Backöfen ein-
schließlich Dunstabzugshauben, Heizkesseln, Heizungs-
steuerungsanlagen, Kühlschränken, Tiefkühlgeräten,
Lampen einschließlich Leuchtmitteln, Computern, Tele-
fonanlagen, Fernsehgeräten, Stereoanlagen, Video- und
DVD-Playern.

6.3.2 für die Behebung von Defekten an Stromverbrauchs-
zählern.

6.3.3 für die Behebung von Defekten, die bereits vor Beginn
dieses Vertrages vorhanden waren.

7 Rohrreinigungsservice im Notfall
7.1 Wir organisieren den Einsatz einer Rohrreinigungsfirma,

wenn in der versicherten Wohnung Abflussrohre von
Bade- oder Duschwannen, Wasch- oder Spülbecken,
WCs, Urinalen, Bidets oder Bodenabläufen verstopft sind
und dies nicht ohne eine fachmännische Behebung be-
seitigt werden kann (Rohrverstopfung).

7.2 Wir übernehmen die Kosten für die Notfallreparatur und
Schadenbegrenzung der Rohrverstopfung, maximal
jedoch 500 Euro je Versicherungsfall.

7.3 Wir erbringen keine Leistungen, wenn
7.3.1 die Rohrverstopfung bereits vor Beginn dieses Vertrags

vorhanden war,
7.3.2 die Ursache für die Rohrverstopfung für eine versicherte

Person erkennbar außerhalb der versicherten Wohnung
lag.

8  Heizungs-Installateurservice im Notfall
8.1 Wir organisieren den Einsatz eines Heizungs-Installateur-

betriebes, wenn
8.1.1 Heizkörper in der versicherten Wohnung wegen eines

Defekts an zugehörigen Thermostatventilen nicht in
Betrieb genommen werden können,

8.1.2 aufgrund eines Bruchschadens oder Undichtigkeit Heiz-
körper in der versicherten Wohnung repariert oder ersetzt
werden müssen.
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8.2 Wir übernehmen die Kosten für die Notfallreparatur und
Schadenbegrenzung, maximal jedoch 500 Euro je Ver-
sicherungsfall.

8.3 Wir erbringen keine Leistungen
8.3.1 für die Behebung von Defekten, die bereits vor Beginn

dieses Vertrages vorhanden waren,
8.3.2 für die Behebung von Defekten an Heizkesseln, Brennern,

Tanks und Heizungsrohren,
8.3.3 für die Behebung von Schäden durch Korrosion.

9 Notheizung
9.1 Wir stellen maximal 3 elektrische Leih-Heizgeräte zur

Verfügung, wenn während der Heizperiode die Heizungs-
anlage in der versicherten Wohnung unvorhergesehen
ausfällt und eine Abhilfe durch den Heizungs-Installateur-
service im Notfall nicht möglich ist.

9.2 Wir übernehmen die Kosten für die Bereitstellung der Leih-
Heizgeräte, maximal jedoch 500 Euro je Versicherungs-
fall.

9.3 Nicht ersetzt werden zusätzliche Stromkosten, die durch
den Einsatz der Leih-Heizgeräte entstehen.

9.4 Die Heizperiode beginnt am 1. September und endet am
31. Mai eines jeden Jahres.

10  Kinderbetreuung im Notfall
10.1 Wir organisieren innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-

land die Betreuung von Kindern unter 16 Jahren, die in
der versicherten Wohnung leben, wenn eine versicherte
Person durch Unfall, Noteinweisung ins Krankenhaus
oder Tod unvorhergesehen an der Betreuung der Kinder
gehindert ist und eine andere Person zur Betreuung nicht
zur Verfügung steht.

10.2 Die Betreuung erfolgt nach Möglichkeit in der versicher-
ten Wohnung. Wir übernehmen die Kosten für die Be-
treuung der Kinder, maximal jedoch 500 Euro je Versiche-
rungsfall.

11  Übernachtung im Schadenfall
11.1 Wir organisieren eine Hotel- oder ähnliche Unterbringung,

wenn die versicherte Wohnung unvorhergesehen unbe-
wohnbar wird (z. B. durch Brand- oder Wasserschaden)
und wenn für eine versicherte Person die Beschränkung
auf einen etwa bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist.

11.2 Wir übernehmen die Organisation der Unterbringung. Die
Kosten für Hotel, Verpflegung sowie Nebenkosten sind
von der versicherten Person zu tragen.

12  Hausbewachung bei Einbruch oder Schaden
12.1 Wir organisieren die Bewachung der versicherten Woh-

nung durch regelmäßige Kontrollen durch Wachpersonal,
wenn die Wohnung unbewohnbar wurde und Schließvor-
richtungen oder sonstige Sicherungen keinen ausreichen-
den Schutz bieten.

12.2 Wir übernehmen die Organisation der Bewachung für die
versicherte Wohnung. Die Kosten für die Dienstleistung
selbst sind von der versicherten Person zu tragen.

13 Möbelunterstellung nach Schadenfall
13.1 Müssen Einrichtungsgegenstände wegen eines unvor-

hergesehenen Schadens am versicherten Haus oder an
der versicherten Wohnung vorübergehend anderweitig
untergebracht werden, organisiert der Versicherer den
Transport und die Unterstellung der Einrichtungsgegen-
stände.

13.2. Wir übernehmen die Organisation einer Unterstellmög-
lichkeit. Anfahrtskosten des Leistungserbringers sowie
Transport und Kosten für die Lagerung haben Sie oder
die versicherten Personen (siehe Ziffer 1) zu tragen.

14  24-Stunden Handwerkerservice
14.1 Unabhängig von einem Schadenfall steht den versicher-

ten Personen unser Netzwerk zur Verfügung. Auf Wunsch
werden Handwerker aus folgenden Gewerken benannt:
Sanitärinstallateure, Dachdecker, Elektroinstallateure,
Gas- und Heizungsinstallateure, Glaser, Schlüsseldienste,
Haushüter, Fachleute für Alarmanlagen, Rohrreinigungs-
firmen.

14.2 Die Kosten für die Reparatur und die Anfahrt des Hand-
werkers haben Sie oder die versicherten Personen (siehe
Ziffer 1) selbst zu tragen.

Besondere Obliegenheiten

15 Welche Obliegenheiten haben Sie im Versicherungs-
fall zu beachten?

15.1 Obliegenheiten
Sie oder eine versicherte Person haben

15.1.1 uns über das Notfall-Telefon des Versicherers unverzüg-
lich bei allen Schäden zu verständigen. Für die Abwicklung
der Hilfe- und Serviceleistungen steht das im Versiche-
rungsschein genannte Notfall-Telefon des Versicherers
an allen Tagen im Jahr rund um die Uhr zur Verfügung. In
jedem Fall ist die Schadensabwicklung vor Einleitung von
Maßnahmen mit uns über das Notfall-Telefon des Ver-
sicherers abzustimmen;

15.1.2 jeden Schaden so gering wie möglich zu halten. Soweit
es die Umstände gestatten und es Ihnen zumutbar ist,
sind unsere Weisungen zur Schadenminderung unver-
züglich einzuholen und zu befolgen.

15.2 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
Verletzen Sie oder eine versicherte Person eine der in
Ziffer 15.1 genannten Pflichten vorsätzlich, so sind wir
von unserer Leistungsverpflichtung frei.
Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalls
bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, so
sind wir nur dann von der Leistung frei, wenn wir Sie
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen haben.

16 Für welche Schäden besteht kein Versicherungs-
schutz?
Nicht versichert sind Schäden,

16.1 die Sie vorsätzlich herbeigeführt haben;
16.2 die durch Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen,

Erdbeben oder Kernenergie entstehen.

17 Beauftragung der Leistungserbringer und Abrech-
nung der Leistung

17.1 Wir erbringen die vereinbarten Hilfe- und Serviceleistun-
gen durch einen von uns beauftragten Dienstleister. Die
Kosten der von uns organisierten und veranlassten
Leistungen werden in den vereinbarten Grenzen von uns
getragen. Wir nehmen die Abrechnung direkt mit dem
jeweiligen Dienstleister vor.

17.2 Die Beauftragung von Dienstleistern zur Leistungserbrin-
gung mit Kostenübernahme im Rahmen dieser Bedin-
gungen erfolgt ausschließlich durch uns. Sofern Sie oder
eine versicherte Person ohne Abstimmung über das Not-
fall-Telefon von uns einen Dienstleister beauftragen, er-
statten wir Ihnen hierfür keine Kosten.

17.3 Sofern die vereinbarten von uns zu übernehmenden
Kosten nicht ausreichen oder die vereinbarte Jahres-
höchstleistung überschritten wird (Ziffer 3), steht es Ihnen
oder einer versicherten Person frei, den Dienstleister mit
der Erbringung weitergehender Leistungen zu beauftra-
gen. In diesem Fall stellt der Dienstleister den über die
versicherte Leistung hinausgehenden Betrag der ver-
sicherten Person in Rechnung, die ihn beauftragt hat.

18 Wie haften wir für Leistungserbringer?
Sofern sich unsere Leistung auf die Benennung eines
Dienstleisters beschränkt bzw. Sie oder eine versicherte
Person den jeweiligen Dienstleister gemäß Ziffer 17.3
selbst beauftragen, übernehmen wir für die Leistung des
Dienstleisters keine Haftung.

19 Können Sie oder eine versicherte Person Ansprüche
auf unsere Leistung abtreten?
Sie oder eine versicherte Person können Ansprüche auf
Versicherungsleistung ohne unsere ausdrückliche schrift-
liche Zustimmung weder abtreten noch verpfänden.

Weitere Bestimmungen

20  Im Falles Ihres Todes
Das Versicherungsverhältnis endet zwei Monate nach
Ihrem Tod, wenn nicht spätestens zu dieser Zeit ein Erbe
die Wohnung (siehe Ziffer 2) in derselben Weise wie Sie
nutzt.
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HS 0205 Besondere Bedingungen für Unfall-Hilfeleistungen – Single

Ergänzend zu den Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung
von Hilfe- und Serviceleistungen (AHSB 2008) gelten folgende
Bestimmungen:
Wir erbringen im Rahmen der nachstehenden Bedingungen die
aufgeführten Hilfe- und Serviceleistungen und tragen – sofern
vorgesehen – die hierfür anfallenden Kosten.

§ 1 Welche Voraussetzungen müssen für die Inanspruch-
nahme der Leistungen vorliegen?
Voraussetzung für das Erbringen der Hilfeleistungen ist –
soweit sich aus den Leistungsbeschreibungen in § 2 nicht
etwas anderes ergibt –, dass die versicherte Person

1. bei den Leistungen gemäß § 2 Ziffer 6 bis 13 einen Unfall
erlitten hat

2. bei den Leistungen gemäß § 2 Ziffer 8 bis 13 einen Unfall
erlitten hat und als Folge dessen zu Hause bei den gewöhn-
lichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des
täglichen Lebens Hilfe benötigt.
Die Hilfsbedürftigkeit der versicherten Person muss über-
wiegend auf einen Unfall zurückzuführen sein.
Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein
plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis
(Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung
erleidet. Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte
Kraftanstrengung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule 
– ein Gelenk verrenkt wird oder
– Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder

zerrissen werden;
die versicherte Person bei Bemühungen zur Rettung von
Menschenleben oder Sachen durch einen Unfall Gesund-
heitsschäden erleidet; die versicherte Person zu Vergif-
tungen oder Erstickungen führenden Dünsten, Staubwol-
ken oder ausströmenden Gasen und Dämpfen für eine
vorübergehende Zeit (bis zu mehreren Stunden lang) unvor-
hergesehen ausgesetzt ist, ohne sich ihnen entziehen zu
können. Ein Unfall liegt nicht vor, wenn die versicherte
Zeit oder dauerhaft ausgesetzt war und dadurch eine
Gesundheitsbeeinträchtigung (z. B. eine Berufs- oder
Gewerbekrankheit) eingetreten ist; die versicherte Person
tauchtypische Gesundheitsschäden wie z. B. Caisson-
krankheit oder Trommelfellverletzungen oder einen Ertrin-
kungstod unter Wasser erleidet, auch wenn kein Unfall-
ereignis eingetreten ist.
Auf die Ausschlüsse gemäß § 6 wird verwiesen.

§ 2 Leistungsumfang
1. Facharztauskunft

Der Versicherer benennt Ärzte (z. B. Fachärzte, Zahnärzte,
Psychotherapeuten, Ärzte für Alternativmedizin etc.) in der
Region der versicherten Person und stellt auf Wunsch den
Erstkontakt zu diesen her.

2. Rehakliniken
Der Versicherer benennt Reha-Einrichtungen bzw. Spezial-
kliniken und stellt auf Wunsch den Erstkontakt zu diesen her.

3. Wellness- und Gesundheitsreisen
Der Versicherer informiert über Wellness- und Gesund-
heitsreisen, benennt spezielle Reiseveranstalter und Well-
ness-Hotels und stellt auf Wunsch den Erstkontakt zu die-
sen Institutionen her.

4. Sicherheitstraining und Erste-Hilfe
Der Versicherer benennt Informationsquellen und informiert
über Veranstaltungen zu Sicherheitstrainings- und Erste-
Hilfe-Kurse sowie zu schaden-/unfallverhütenden Maßnah-
men im Verkehr und Haushalt.

5. Reiseinformationsleistungen
Der Versicherer informiert über
– Impf- und Gesundheitsbestimmungen
– Ein- und Durchreise, Visabestimmungen
– Devisenbestimmungen, Währungen
– Fremdenverkehrsämter
– Reisebüros
– diplomatische und konsularische Vertretungen.

6. Fitnesstraining
a) Der Versicherer benennt Fitnesstraininganbieter und

stellt auf Wunsch die Erstberatung zwischen der ver-
sicherten Person und dem Fitnesstraininganbieter her.

b) Die Leistung des Versicherers nach Ziffer 6 a) wird bis
zu 1 Jahr vom Unfalltag an gerechnet erbracht.

7. Umzugsservice
a) Der Versicherer holt Angebote für einen Umzugsservice

für die versicherte Person ein. Es werden mindestens
3 Angebote nach Vorgabe der versicherten Person ein-
geholt und zur Verfügung gestellt.

b) Die Leistung des Versicherers nach Ziffer 7 a) wird bis
zu 2 Jahren vom Unfalltag an gerechnet erbracht.

8. Reinigung der Wohnung
a) Der Versicherer organisiert eine Reinigungskraft für die

Wohnung der versicherten Person.
b) Einmal alle 14 Tage wird der übliche Lebensbereich der

Wohnung im üblichen Umfang gereinigt.
Im Einzelnen umfasst diese Leistung:
–  Reinigung des Wohnraumes, des Badezimmers ein-

schließlich Toilette und der Küche und
–  Trennen und Entsorgen des Abfalls.
Die Kosten für die Reinigungskraft übernimmt der Ver-
sicherer.

c) Nicht Gegenstand dieser Leistung ist die Grundreini-
gung der Wohnung.

9. Versorgung der Wäsche
a) Der Versicherer organisiert eine Haushaltshilfe, die für

die versicherte Person Aufgaben wie das Waschen und
Trocknen, Bügeln, Ausbessern, Sortieren und Aufräu-
men der Wäsche sowie die Schuhpflege erledigt.

b) Einmal wöchentlich werden Kleidung und Wäsche der
versicherten Person gewaschen und gepflegt. Dazu
zählen im Einzelnen:
–  Waschen, sofern eine Waschmaschine im Haus der

versicherten Person vorhanden ist,
–  Trocknen
–  Bügeln,
–  Ausbessern
–  Sortieren und Einräumen sowie
–  Schuhpflege.
Die Kosten für die Haushaltshilfe übernimmt der Ver-
sicherer.

10. Menüservice
a) Der Versicherer organisiert eine Essenslieferung nach

vorheriger Auswahl durch einen Sozialdienst. Je nach
Verfügbarkeit wird das Essen täglich oder wöchentlich
angeliefert.

b) Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Anliefe-
rung von sieben Hauptmahlzeiten pro Woche, inklusive
der Mahlzeiten selbst, für die versicherte Person nach
vorheriger freier Auswahl aus dem Menüsortiment. Je
nach regionaler Verfügbarkeit wird das Essen täglich
warm oder wöchentlich tiefgekühlt für sieben Tage
angeliefert.

11. Einkaufsdienst
a) Der Versicherer organisiert eine Einkaufshilfe, die der

versicherten Person Einkäufe des täglichen Bedarfs
und Arzneimittel besorgt, ggf. die Einkaufszettel für den
täglichen Bedarf zusammenstellt und die eingekauften
Lebensmittel unterbringt und versorgt.

b) Bis zu zweimal pro Woche werden Einkäufe für die ver-
sicherte Person durchgeführt. Dazu zählen im
Einzelnen:
–  das Zusammenstellen des Einkaufszettels für Gegen-

stände des täglichen Bedarfs,
–  das Einkaufen,
–  die Arzneimittelbesorgung,
–  die Unterbringung und Versorgung der eingekauften

Güter,
–  die Hinweise zur Genieß- und Haltbarkeit von Lebens-

mitteln,
–  der Hin- und Rücktransport der Wäsche zur Reini-

gung.
Die Kosten für die Einkaufshilfe übernimmt der Ver-
sicherer.

c) Die Kosten für die eingekauften Gegenstände trägt die
versicherte Person.



12. Begleitung zu Arzt- und Behördengängen
a) Der Versicherer organisiert eine Begleitperson für die

versicherte Person zu Arzt- und Behördengängen.
b) Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Beglei-

tung der versicherten Person zu Arzt- und Behörden-
gängen bis zu zweimal pro Woche, wenn das persön-
liche Erscheinen notwendig bzw. durch die Behörde
angeordnet ist.

c) Die Kosten für den Transport selbst trägt die versicherte
Person selbst.

13. Unterbringung von Haustieren im Notfall
a) Der Versicherer organisiert die Unterbringung und Ver-

sorgung von im gemeinsamen Haushalt lebenden Hun-
den außer Kampfhunden, Katzen, Vögeln, Nagetieren
außer Ratten, Fischen und Schildkröten.

b) Die Organisation der Unterbringung ist nur möglich,
wenn das Haustier einen gültigen Impfpass besitzt und
keine ansteckenden Krankheiten und/oder Parasiten-
befall aufweist.

c) Je nach regionaler Verfügbarkeit wird eine Tierpension
in Wohnortnähe organisiert oder eine Person vermittelt,
die die Betreuung des Haustiers in der Wohnung der
versicherten Person übernimmt. Der versicherten Per-
son werden je nach Verfügbarkeit eine oder mehrere
Unterbringungsmöglichkeiten genannt.

d) Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Unter-
bringung und Versorgung der Haustiere. Zusätzliche
Kosten, die über die Unterbringung hinausgehen, z. B.
Tierarztbehandlung bei Erkrankung des Haustieres
während der Unterbringung oder besondere Unter-
bringungswünsche wie z. B. Einzelunterbringung oder
Zusatzausstattung werden von der versicherten Person
getragen.

§ 3 Wie sieht der räumliche Geltungsbereich aus?
Die Leistungen werden ausschließlich innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland erbracht. Hält sich die versicherte
Person im Ausland auf, können für die Zeit des Auslands-
aufenthaltes die Leistungen nicht beansprucht werden.

§ 4 Was passiert im Schadenfall?
Im Schadenfall ermitteln wir Ihren konkreten unfallbeding-
ten Bedarf für die einzelnen Hilfeleistungen und leiten die-
sen an einen entsprechenden Dienstleister weiter.
Sofern wir die Hilfeleistungen lediglich organisieren, erstellt
Ihnen der jeweilige Dienstleister ein Angebot. Die Kosten
für diese Dienstleistung selbst werden von der versicherten
Person getragen.
Im Falle der Kostentragung durch uns wird der konkrete
Hilfebedarf – unter Berücksichtigung der gegebenen
Lebensumstände der versicherten Person – im vertraglich
vereinbarten Rahmen bei einem Gespräch durch einen
Dienstleister vor Ort festgestellt. Die Leistung erfolgt in
Form einer Diensthandlung, auf eine Geldleistung besteht
kein Anspruch. Der Hilfebedarf muss auf den Unfall zurück-
zuführen sein. Die Kostenübernahme gilt nur für Dienst-
leister, die von uns ausgewählt werden.

§ 5 Wie lange werden die Leistungen gewährt?
Die Hilfeleistungen mit Kostenübernahme gemäß § 2
Ziffern 8 bis 13 werden für die Dauer der Hilfebedürftigkeit
erbracht, längstens jedoch für 10 Wochen. Der Anspruch
entsteht nach Abschluss der ärztlichen Akut- bzw. An-
schlussheilbehandlung. Dies gilt nicht für die Organisation
der Unterbringung von Haustieren im Notfall (§ 2 Ziffer 13).
Dieser Anspruch entsteht bereits mit Eintritt des Unfalls.
Reine Organisation der Hilfeleistungen – ohne Kostenüber-
nahme durch uns – werden darüber hinaus bis zu einem
Jahr vom Unfalltag an gerechnet erbracht.
Die Informationsleistungen gemäß § 2 Ziffern 1 bis 5 wer-
den während der gesamten Vertragslaufzeit gewährt.

§ 6 In welchen Fällen ist die Inanspruchnahme von
Leistungen ausgeschlossen?
Die Inanspruchnahme von Leistungen nach § 2 Ziffern 6
bis 13 ist bei folgenden Unfällen ausgeschlossen:

1. Unfälle der versicherten Person durch Geistes- oder Bewusst-
seinsstörungen, auch soweit diese auf Trunkenheit beru-
hen, sowie durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder
andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper der ver-
sicherten Person ergreifen. Versicherungsschutz besteht

jedoch, wenn diese Anfälle durch ein versichertes Unfall-
ereignis verursacht waren.

2. Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen,
dass sie vorsätzlich eine Straftat ausführt oder versucht.

3. Unfälle die mittelbar oder unmittelbar durch Kriegs- oder
Bürgerkriegsereignisse verursacht sind. Versicherungs-
schutz besteht jedoch, wenn die versicherte Person auf
Reisen im Ausland überraschend von Kriegs- oder Bürger-
kriegsereignissen betroffen wird. Dieser Versicherungs-
schutz erlischt am Ende des 14. Tages nach Beginn eines
Krieges oder Bürgerkrieges auf dem Gebiet des Staates, in
dem sich die versicherte Person aufhält.
Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch Staaten,
auf deren Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht.
Sie gilt auch nicht für die aktive Teilnahme am Krieg oder
Bürgerkrieg sowie für Unfälle durch ABC-Waffen und im
Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegsähnlichen
Zustand zwischen den Ländern China, Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Japan, Russland oder USA.
Bei Terroranschlägen, die außerhalb der Territorien von
kriegführenden Parteien ausgeführt werden, berufen wir
uns nicht auf diesen Ausschluss.

4. Unfälle der versicherten Person als Luftfahrzeugführer
(auch Luftsportgeräteführer), soweit er nach deutschem
Recht dafür eine Erlaubnis benötigt, sowie als sonstiges
Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeuges;
–  bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuübenden

beruflichen Tätigkeit;
–  bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.

5. Unfälle die der versicherten Person dadurch zustoßen,
dass sie sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines
Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen einschließlich
der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligt, bei denen es
auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt.

6. Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie
verursacht sind.

7. Ausgeschlossen sind außerdem folgende Beeinträchtigun-
gen:
a) Schäden an Bandscheiben sowie Blutungen aus inne-

ren Organen und Gehirnblutungen.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter
diesen Vertrag fallendes Unfallereignis nach § 1 die
überwiegende Ursache ist.

b) Gesundheitsschäden durch Strahlen.
c) Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder Ein-

griffe am Körper der versicherten Person.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die
Heilmaßnahmen oder Eingriffe, auch strahlendiagnosti-
sche und -therapeutische, durch einen unter diesen
Vertrag fallenden Unfall veranlasst waren.

d) Infektionen (Eindringen von Mikroorganismen in den
menschlichen Körper), zum Beispiel Malaria, Hirnhaut-
entzündung (FSME) und Borreliose: 
Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie
–  durch Insektenstiche oder -bisse oder
–  durch sonstige geringfügige Haut- oder Schleim-

hautverletzungen verursacht wurden, durch die
Krankheitserreger sofort oder später in den Körper
gelangten.

Versicherungsschutz besteht jedoch für
–  Tollwut und Wundstarrkrampf
–  Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch

Unfallverletzungen, die nicht nach Absatz 1
ausgeschlossen sind, in den Körper gelangten sowie

–  allergische Körperreaktionen, die durch Insekten-
stiche oder -bisse, sonstige geringfügige Haut- oder
Schleimhautverletzungen in den menschlichen
Körper eingetragene Giftstoffe (Toxine) verursacht
werden.

Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen oder Ein-
griffe verursacht sind, gilt Ziffer 7 c) entsprechend.

e) Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger
Stoffe durch den Schlund.

f) Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen,
auch wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden.

g) Bauch- oder Unterleibsbrüche.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch
eine unter diesen Vertrag fallende gewaltsame von
außen kommende Einwirkung entstanden sind.

8. Unfälle, zu denen wegen einer vorsätzlichen Obliegenheits-
verletzung im Schadenfall keine Eintrittspflicht des Ver-
sicherers besteht.
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§ 7 Welche Personen sind nicht versicherbar?
1. Nicht versicherbar sind Personen, die auf Dauer für die

Verrichtungen des täglichen Lebens überwiegend fremder
Hilfe bedürfen. Diese Voraussetzungen werden von Perso-
nen erfüllt, die in der gesetzlichen Pflegeversicherung min-
destens in die Pflegestufe II (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 SGB XI in
der Fassung vom 14.6.1996) eingestuft werden können.
Der genannte Personenkreis ist auch dann nicht versichert,
wenn Beitrag gezahlt wurde.

2. Sobald eine versicherte Person im Sinne von Ziffer 1 nicht
mehr versicherbar ist, erlischt der Versicherungsschutz.
Gleichzeitig endet die Versicherung.

3. Wir zahlen Ihnen den für nicht versicherbare Personen seit
Vertragsabschluss bzw. seit Eintritt der Versicherungs-
unfähigkeit entrichteten Beitrag zurück.

§ 8 Ruhen des Versicherungsschutzes bei militärischen
Einsätzen
Der Versicherungsschutz tritt für die versicherte Person
außer Kraft, sobald sie Dienst in einer militärischen oder
ähnlichen Formation leistet, die an einem Krieg oder kriegs-
mäßigen Einsatz zwischen den Ländern China, Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland oder

USA beteiligt ist. Der Versicherungsschutz lebt wieder auf,
sobald uns Ihre Anzeige über die Beendigung des Dienstes
zugegangen ist.

§ 9 Wie haften wir für Leistungserbringer?
Sofern sich unsere Leistung auf die Benennung oder Ver-
mittlung eines Dienstleisters beschränkt, übernehmen wir
für die Leistung des Dienstleisters keine Haftung.

§ 10 Können Sie Ansprüche auf unsere Leistung abtreten?
Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne
unsere Zustimmung weder übertragen noch verpfändet
werden.

§ 11 Erweiterung des Versicherungsschutzes in der Unfall-
versicherung
Werden die Bestimmungen zu der im Rahmen dieses
Versicherungsproduktes bei der Generali Versicherung AG
zusätzlich abgeschlossenen Unfallversicherung geändert,
so gelten diese Änderungen sinngemäß auch für die gegen-
ständlichen Besonderen Bedingungen für Unfall-Hilfe-
leistungen – Single.
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HS 0206 Besondere Bedingungen für Unfall-Hilfeleistungen – Junge Familie

Ergänzend zu den Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung
von Hilfe und Serviceleistungen (AHSB 2008) gelten folgende
Bestimmungen:
Wir erbringen im Rahmen der nachstehenden Bedingungen die
aufgeführten Hilfe- und Serviceleistungen und tragen – sofern
vorgesehen – die hierfür anfallenden Kosten.

§ 1 Welche Voraussetzungen müssen für die Inanspruch-
nahme der Leistungen vorliegen?
Voraussetzung für das Erbringen der Hilfeleistungen ist –
soweit sich aus den Leistungsbeschreibungen in § 2 nicht
etwas anderes ergibt –, dass die versicherte Person

1. bei den Leistungen gemäß § 2 Ziffer 8 bis 16 einen Unfall
erlitten hat und

2. bei den Leistungen gemäß § 2 Ziffer 10 bis 16 einen Unfall
erlitten hat und als Folge dessen zu Hause bei den gewöhn-
lichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des
täglichen Lebens Hilfe benötigt und eine andere im Haus-
halt lebende Person die Leistungen nicht erbringen kann.
Die Hilfsbedürftigkeit der versicherten Person muss über-
wiegend auf einen Unfall zurückzuführen sein.
Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein
plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis
(Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung
erleidet. Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte
Kraftanstrengung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule
–  ein Gelenk verrenkt wird oder
–  Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zer-

rissen werden;
die versicherte Person bei Bemühungen zur Rettung von
Menschenleben oder Sachen durch einen Unfall Gesund-
heitsschäden erleidet; die versicherte Person zu Vergif-
tungen oder Erstickungen führenden Dünsten, Staubwol-
ken oder ausströmenden Gasen und Dämpfen für eine
vorübergehende Zeit (bis zu mehreren Stunden lang) unvor-
hergesehen ausgesetzt ist, ohne sich ihnen entziehen zu
können. Ein Unfall liegt nicht vor, wenn die versicherte Per-
son den schädlichen Stoffen mehrfach über eine längere
Zeit oder dauerhaft ausgesetzt war und dadurch eine
Gesundheitsbeeinträchtigung (z. B. eine Berufs- oder
Gewerbekrankheit) eingetreten ist; die versicherte Person
tauchtypische Gesundheitsschäden wie z. B. Caisson-
krankheit oder Trommelfellverletzungen oder einen Ertrin-
kungstod unter Wasser erleidet, auch wenn kein Unfall-
ereignis eingetreten ist. 
Auf die Ausschlüsse gemäß § 7 wird verwiesen.

§ 2 Leistungsumfang
1. Facharztauskunft

Der Versicherer benennt Ärzte (z. B. Fachärzte, Zahnärzte,
Psychotherapeuten, Ärzte für Alternativmedizin etc.) in der
Region der versicherten Person und stellt auf Wunsch den
Erstkontakt zu diesen her.

2. Beratungsstellen
Der Versicherer benennt Beratungsstellen / Selbsthilfe-
gruppen zu Themen wie Mobbing, Suchtmitteln, Ernäh-
rung, Hyperaktivität von Kindern, Depression, etc.

3. Rehakliniken
Der Versicherer benennt Reha-Einrichtungen bzw. Spezial-
kliniken und stellt auf Wunsch den Erstkontakt zu diesen
her.

4. Wellness- und Gesundheitsreisen
Der Versicherer informiert über Wellness- und Gesund-
heitsreisen, benennt spezielle Reiseveranstalter und Well-
ness-Hotels und stellt auf Wunsch den Erstkontakt zu die-
sen Institutionen her.

5. Sicherheitstraining und Erste-Hilfe
Der Versicherer benennt Informationsquellen und informiert
über Veranstaltungen zu Sicherheitstrainings und Erste-
Hilfe-Kurse sowie zu schaden-/unfallverhütenden
Maßnahmen im Verkehr und Haushalt.

6. Reiseinformationsleistungen
Der Versicherer informiert über
–  Impf- und Gesundheitsbestimmungen
–  Ein- und Durchreise, Visabestimmungen
–  Devisenbestimmungen, Währungen
–  Fremdenverkehrsämter

–  Reisebüros
–  diplomatische und konsularische Vertretungen.

7. Ferienlager
Der Versicherer benennt Anbieter und Organisatoren von
Ferienlagern (Gemeinden, Pfadfindern und sonstigen
Jugendorganisationen), holt auf Wunsch entsprechende
Angebote ein und stellt diese der versicherten Person zur
Verfügung.

8. Fitnesstraining
a) Der Versicherer benennt Fitnesstraininganbieter und

stellt auf Wunsch die Erstberatung zwischen der ver-
sicherten Person und dem Fitnesstraininganbieter
her.

b) Die Leistung des Versicherers nach Ziffer 8 a) wird bis
zu 1 Jahr vom Unfalltag an gerechnet erbracht.

9. Mutter-/Kind-Kuren/-Urlaube
a) Der Versicherer benennt Anbieter für Mutter-/Kind-

Kuren/-Urlaube und holt auf Wunsch entsprechende
Angebote ein und stellt diese der versicherten Person
zur Verfügung.

b) Die Leistung des Versicherers nach Ziffer 9 a) wird bis
zu 1 Jahr vom Unfalltag an gerechnet erbracht.

10. Reinigung der Wohnung
a) Der Versicherer organisiert eine Reinigungskraft für die

Wohnung der versicherten Person.
b) Einmal alle 14 Tage wird der übliche Lebensbereich der

Wohnung im üblichen Umfang gereinigt. Im Einzelnen
umfasst diese Leistung:
–  Reinigung des Wohnraumes, des Badezimmers ein-

schließlich Toilette und der Küche und
–  Trennen und Entsorgen des Abfalls.
Die Kosten für die Reinigungskraft übernimmt der Ver-
sicherer.

c) Nicht Gegenstand dieser Leistung ist die Grundreini-
gung der Wohnung.

11. Versorgung der Wäsche 
a) Der Versicherer organisiert eine Haushaltshilfe, die für

die versicherte Person Aufgaben wie das Waschen und
Trocknen, Bügeln, Ausbessern, Sortieren und Aufräu-
men der Wäsche sowie die Schuhpflege erledigt.

b) Einmal wöchentlich werden Kleidung und Wäsche der
versicherten Person gewaschen und gepflegt. Dazu
zählen im Einzelnen:
–  Waschen, sofern eine Waschmaschine im Haus der

versicherten Person vorhanden ist,
–  Trocknen,
–  Bügeln,
–  Ausbessern,
–  Sortieren und Einräumen sowie
–  Schuhpflege.

Die Kosten für die Haushaltshilfe übernimmt der Versicherer.
12. Menüservice

a) Der Versicherer organisiert eine Essenslieferung nach
vorheriger Auswahl durch einen Sozialdienst. Je nach
Verfügbarkeit wird das Essen täglich oder wöchentlich
angeliefert.

b) Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Anliefe-
rung von sieben Hauptmahlzeiten pro Woche, inklusive
der Mahlzeiten selbst, für die versicherte Person nach
vorheriger freier Auswahl aus dem Menüsortiment. Je
nach regionaler Verfügbarkeit wird das Essen täglich
warm oder wöchentlich tiefgekühlt für sieben Tage an-
geliefert.

13. Einkaufsdienst
a) Der Versicherer organisiert eine Einkaufshilfe, die der

versicherten Person Einkäufe des täglichen Bedarfs
und Arzneimittel besorgt, ggf. die Einkaufszettel für den
täglichen Bedarf zusammenstellt und die eingekauften
Lebensmittel unterbringt und versorgt.

b) Bis zu zweimal pro Woche werden Einkäufe für die ver-
sicherte Person durchgeführt. Dazu zählen im Einzel-
nen:
–  das Zusammenstellen des Einkaufszettels für Gegen-

stände des täglichen Bedarfs,
–  das Einkaufen,
–  die Arzneimittelbesorgung,



–  die Unterbringung und Versorgung der eingekauften
Güter,

–  die Hinweise zur Genieß- und Haltbarkeit von Lebens-
mitteln,

–  der Hin- und Rücktransport der Wäsche zur Reini-
gung.

Die Kosten für die Einkaufshilfe übernimmt der Ver-
sicherer.

c) Die Kosten für die eingekauften Gegenstände trägt die
versicherte Person.

14. Nachhilfe- und Hausaufgabenbetreuung
a) Der Versicherer organisiert eine Nachhilfe- und Haus-

aufgabenbetreuung für die im gemeinsamen Haushalt
mit der versicherten Person lebenden Kinder unter
16 Jahren in der Region der versicherten Person.

b) Die Betreuung findet in den Räumen des jeweiligen
Anbieters statt.

c) Der Versicherer übernimmt 2 mal wöchentlich die Kos-
ten für eine 2 Stunden Nachhilfe- und Hausaufgaben-
betreuung, maximal jedoch 500 EUR je Versicherungs-
fall.

d) Der Versicherer übernimmt keine Fahrtkosten.
15. Kinderbetreuung im Notfall

a) Der Versicherer organisiert innerhalb der Bundesrepu-
blik Deutschland die Betreuung von Kindern unter
16 Jahren, die in der Wohnung der versicherten Person
leben, wenn die versicherte Person durch Unfall, Not-
einweisung ins Krankenhaus oder Tod unvorhergesehen
an der Betreuung der Kinder gehindert ist.

b) Die Betreuung erfolgt nach Möglichkeit in der Wohnung
der versicherten Person, und zwar solange, bis sie
anderweitig, z. B. durch einen Verwandten des Ver-
sicherungsnehmers, übernommen werden kann, läng-
stens jedoch für die Dauer von 48 Stunden. Wir über-
nehmen die hierfür entstandenen Kosten.

16. Unterbringung von Haustieren im Notfall
a) Der Versicherer organisiert die Unterbringung und Ver-

sorgung von im gemeinsamen Haushalt lebenden Hun-
den außer Kampfhunden, Katzen, Vögeln, Nagetieren
außer Ratten, Fischen und Schildkröten.

b) Die Organisation der Unterbringung ist nur möglich,
wenn das Haustier einen gültigen Impfpass besitzt und
keine ansteckenden Krankheiten und/oder Parasiten-
befall aufweist.

c) Je nach regionaler Verfügbarkeit wird eine Tierpension
in Wohnortnähe organisiert oder eine Person vermittelt,
die die Betreuung des Haustiers in der Wohnung der
versicherten Person übernimmt. Der versicherten Per-
son werden je nach Verfügbarkeit eine oder mehrere
Unterbringungsmöglichkeiten genannt.

d) Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Unter-
bringung und Versorgung der Haustiere. Zusätzliche
Kosten, die über die Unterbringung hinausgehen, z. B.
Tierarztbehandlung bei Erkrankung des Haustieres
während der Unterbringung oder besondere Unter-
bringungswünsche wie z. B. Einzelunterbringung oder
Zusatzausstattung werden von der versicherten Person
getragen.

§ 3 Wie sieht der räumliche Geltungsbereich aus?
Die Leistungen werden ausschließlich innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland erbracht. Hält sich die versicherte
Person im Ausland auf, können für die Zeit des Auslands-
aufenthaltes die Leistungen nicht beansprucht werden.

§ 4 Welche Personen sind mitversichert?
Neben der versicherten Person besteht Versicherungs-
schutz für den mit der versicherten Person in häuslicher
Gemeinschaft lebenden Ehe- oder Lebenspartner. Auf
Anfordern des Versicherers ist der Nachweis über den
gemeldeten Erstwohnsitz bei der versicherten Person zu
erbringen.
Alle für die versicherte Person getroffenen Bestimmungen
gelten sinngemäß für den mitversicherten Ehe- oder
Lebenspartner.

§ 5 Was passiert im Schadenfall?
Im Schadenfall ermitteln wir Ihren konkreten unfallbeding-
ten Bedarf für die einzelnen Hilfeleistungen und leiten die-
sen an einen entsprechenden Dienstleister weiter.
Sofern wir die Hilfeleistungen lediglich organisieren, erstellt
Ihnen der jeweilige Dienstleister ein Angebot. Die Kosten

für diese Dienstleistung selbst werden von der versicherten
Person getragen.
Im Falle der Kostentragung durch uns wird der konkrete
Hilfebedarf – unter Berücksichtigung der gegebenen
Lebensumstände der im Haushalt lebenden Familie – im
vertraglich vereinbarten Rahmen bei einem Gespräch
durch einen Dienstleister vor Ort festgestellt. Der Hilfe-
bedarf muss auf den Unfall zurückzuführen sein. Die Leis-
tung erfolgt in Form einer Diensthandlung, auf eine Geld-
leistung besteht kein Anspruch. Die Kostenübernahme gilt
nur für Dienstleister, die von uns ausgewählt werden.

§ 6 Wie lange werden die Leistungen gewährt?
Die Hilfeleistungen mit Kostenübernahme gemäß § 2
Ziffern 10 bis 16 werden für die Dauer der Hilfebedürftigkeit
erbracht, längstens jedoch für 10 Wochen – sofern in den
einzelnen Leistungen keine andere Dauer vereinbart gilt –.
Der Anspruch entsteht nach Abschluss der ärztlichen Akut-
bzw. Anschlussheilbehandlung. Dies gilt nicht für die
Organisation der Unterbringung von Haustieren im Notfall
(§ 2 Ziffer 16). Dieser Anspruch entsteht bereits mit Eintritt
des Unfalls.
Sofern die Leistungen für die mit der versicherten Person
im gemeinsamen Haushalt lebenden Kinder vor dem
Abschluss der ärztlichen Akut- bzw. Anschlussheilbehand-
lung benötigt werden, kann der Leistungsbeginn von der
versicherten Person selbst gewählt werden, jedoch frühes-
tens zum Eintritt des Unfalls.
Reine Organisation der Hilfeleistungen – ohne Kostenüber-
nahme durch uns – werden darüber hinaus bis zu einem
Jahr vom Unfalltag an gerechnet erbracht.
Die Informationsleistungen gemäß § 2 Ziffern 1 bis 7 wer-
den während der gesamten Vertragslaufzeit gewährt.

§ 7 In welchen Fällen ist die Inanspruchnahme von
Leistungen ausgeschlossen?
Die Inanspruchnahme von Leistungen nach § 2 Ziffern 8
bis 16 ist bei folgenden Unfällen ausgeschlossen:

1. Unfälle der versicherten Person durch Geistes- oder Bewusst-
seinsstörungen, auch soweit diese auf Trunkenheit beru-
hen, sowie durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder
andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper der ver-
sicherten Person ergreifen. Versicherungsschutz besteht
jedoch, wenn diese Anfälle durch ein versichertes Unfall-
ereignis verursacht waren.

2. Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen,
dass sie vorsätzlich eine Straftat ausführt oder versucht.

3. Unfälle die mittelbar oder unmittelbar durch Kriegs- oder
Bürgerkriegsereignisse verursacht sind. Versicherungs-
schutz besteht jedoch, wenn die versicherte Person auf
Reisen im Ausland überraschend von Kriegs- oder Bürger-
kriegsereignissen betroffen wird. Dieser Versicherungs-
schutz erlischt am Ende des 14.Tages nach Beginn eines
Krieges oder Bürgerkrieges auf dem Gebiet des Staates, in
dem sich die versicherte Person aufhält. Die Erweiterung
gilt nicht bei Reisen in oder durch Staaten, auf deren
Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht. Sie gilt
auch nicht für die aktive Teilnahme am Krieg oder Bürger-
krieg sowie für Unfälle durch ABC-Waffen und im Zusam-
menhang mit einem Krieg oder kriegsähnlichen Zustand
zwischen den Ländern China, Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, Japan, Russland oder USA.
Bei Terroranschlägen, die außerhalb der Territorien von
kriegführenden Parteien ausgeführt werden, berufen wir
uns nicht auf diesen Ausschluss.

4. Unfälle der versicherten Person
–  als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer),

soweit er nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis
benötigt, sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines
Luftfahrzeuges;

–  bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuübenden
beruflichen Tätigkeit;

–  bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.
5. Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen,

dass sie sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines
Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen einschließlich
der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligt, bei denen es
auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt.

6. Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie
verursacht sind.

7. Ausgeschlossen sind außerdem folgende Beeinträchtigun-
gen:
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a) Schäden an Bandscheiben sowie Blutungen aus inne-
ren Organen und Gehirnblutungen. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter
diesen Vertrag fallendes Unfallereignis nach § 1 die
überwiegende Ursache ist.

b) Gesundheitsschäden durch Strahlen
c) Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder Ein-

griffe am Körper der versicherten Person. Versiche-
rungsschutz besteht jedoch, wenn die Heilmaßnahmen
oder Eingriffe, auch strahlendiagnostische und -thera-
peutische, durch einen unter diesen Vertrag fallenden
Unfall veranlasst waren.

d) Infektionen (Eindringen von Mikroorganismen in den
menschlichen Körper), zum Beispiel Malaria, Hirnhaut-
entzündung (FSME) und Borreliose
Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie
–  durch Insektenstiche oder -bisse oder
–  durch sonstige geringfügige Haut- oder Schleim-

hautverletzungen 
verursacht wurden, durch die Krankheitserreger sofort
oder später in den Körper gelangten.
Versicherungsschutz besteht jedoch für
–  Tollwut und Wundstarrkrampf
–  Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch

Unfallverletzungen, die nicht nach Absatz 1
ausgeschlossen sind, in den Körper gelangten sowie 

–  allergische Körperreaktionen, die durch Insekten-
stiche oder -bisse, sonstige geringfügige Haut- oder
Schleimhautverletzungen in den menschlichen Kör-
per eingetragene Giftstoffe (Toxine) verursacht wer-
den.

Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen oder
Eingriffe verursacht sind, gilt Ziffer 7 c) entsprechend.

e) Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger
Stoffe durch den Schlund.

f) Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen,
auch wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden.

g) Bauch- oder Unterleibsbrüche.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch
eine unter diesen Vertrag fallende gewaltsame von
außen kommende Einwirkung entstanden sind.

8. Unfälle, zu denen wegen einer vorsätzlichen Obliegenheits-
verletzung im Schadenfall keine Eintrittspflicht des Ver-
sicherers besteht.

§ 8 Welche Personen sind nicht versicherbar?
1. Nicht versicherbar sind Personen, die auf Dauer für die

Verrichtungen des täglichen Lebens überwiegend fremder
Hilfe bedürfen. 
Diese Voraussetzungen werden von Personen erfüllt, die in
der gesetzlichen Pflegeversicherung mindestens in die
Pflegestufe II (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 SGB XI in der Fassung vom
14.6.1996) eingestuft werden können. Der genannte Perso-
nenkreis ist auch dann nicht versichert, wenn Beitrag ge-
zahlt wurde.

2. Sobald eine versicherte Person im Sinne von Ziffer 1 nicht
mehr versicherbar ist, erlischt der Versicherungsschutz.
Gleichzeitig endet die Versicherung.

3. Wir zahlen Ihnen den für nicht versicherbare Personen seit
Vertragsabschluss bzw. seit Eintritt der Versicherungs-
unfähigkeit entrichteten Beitrag zurück.

§ 9 Ruhen des Versicherungsschutzes bei militärischen
Einsätzen 
Der Versicherungsschutz tritt für die versicherte Person
außer Kraft, sobald sie Dienst in einer militärischen oder
ähnlichen Formation leistet, die an einem Krieg oder
kriegsmäßigen Einsatz zwischen den Ländern China,
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland
oder USA beteiligt ist. Der Versicherungsschutz lebt wieder
auf, sobald uns Ihre Anzeige über die Beendigung des
Dienstes zugegangen ist.

§ 10 Wie haften wir für Leistungserbringer?
Sofern sich unsere Leistung auf die Benennung oder
Vermittlung eines Dienstleisters beschränkt, übernehmen
wir für die Leistung des Dienstleisters keine Haftung.

§ 11 Können Sie Ansprüche auf unsere Leistung abtreten?
Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne
unsere Zustimmung weder übertragen noch verpfändet
werden.

§ 12 Erweiterungen des Versicherungsschutzes in der
Unfallversicherung
Werden die Bestimmungen zu der im Rahmen dieses Ver-
sicherungsproduktes bei der Generali Versicherung AG
zusätzlich abgeschlossenen Unfallversicherung geändert,
so gelten diese Änderungen sinngemäß auch für die
gegenständlichen Besonderen Bedingungen für Unfall-
Hilfeleistungen – Junge Familie. 
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HS 0207 Besondere Bedingungen für Unfall-Hilfeleistungen

Ergänzend zu den Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung
von Hilfe und Serviceleistungen (AHSB 2008 ) gelten folgende
Bestimmungen:
Wir erbringen im Rahmen der nachstehenden Bedingungen die
aufgeführten Hilfe- und Serviceleistungen und tragen – sofern
vorgesehen – die hierfür anfallenden Kosten.

§ 1 Welche Voraussetzungen müssen für die Inanspruch-
nahme der Leistungen vorliegen?
Voraussetzung für das Erbringen der Hilfeleistungen ist –
soweit sich aus den Leistungsbeschreibungen in § 2 nicht
etwas anderes ergibt –, dass die versicherte Person

1. bei den Leistungen gemäß § 2 Ziffer 5 bis 10 einen Unfall
erlitten hat und

2. bei den Leistungen gemäß § 2 Ziffer 6 bis 10 einen Unfall
erlitten hat und als Folge dessen zu Hause bei den gewöhn-
lichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des
täglichen Lebens Hilfe benötigt und eine andere im Haus-
halt lebende Person die Leistungen nicht erbringen kann.
Die Hilfsbedürftigkeit der versicherten Person muss über-
wiegend auf einen Unfall zurückzuführen sein.
Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein
plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis
(Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung
erleidet. Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte
Kraftanstrengung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule
–  ein Gelenk verrenkt wird oder
–  Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zer-

rissen werden;
die versicherte Person bei Bemühungen zur Rettung von
Menschenleben oder Sachen durch einen Unfall Gesund-
heitsschäden erleidet; die versicherte Person zu Vergiftun-
gen oder Erstickungen führenden Dünsten, Staubwolken
oder ausströmenden Gasen und Dämpfen für eine vorüber-
gehende Zeit (bis zu mehreren Stunden lang) unvorherge-
sehen ausgesetzt ist, ohne sich ihnen entziehen zu können.
Ein Unfall liegt nicht vor, wenn die versicherte Person den
schädlichen Stoffen mehrfach über eine längere Zeit oder
dauerhaft ausgesetzt war und dadurch eine Gesundheits-
beeinträchtigung (z. B. eine Berufs- oder Gewerbekrank-
heit) eingetreten ist; die versicherte Person tauchtypische
Gesundheitsschäden wie z. B. Caissonkrankheit oder
Trommelfellverletzungen oder einen Ertrinkungstod unter
Wasser erleidet, auch wenn kein Unfallereignis eingetreten
ist.
Auf die Ausschlüsse gemäß § 7 wird verwiesen.

§ 2 Leistungsumfang
1. Facharztauskunft

Der Versicherer benennt Ärzte (z. B. Fachärzte, Zahnärzte,
Psychotherapeuten, Ärzte für Alternativmedizin etc.) in der
Region der versicherten Person und stellt auf Wunsch den
Erstkontakt zu diesen her.

2. Rehakliniken
Der Versicherer benennt Reha-Einrichtungen bzw. Spezial-
kliniken und stellt auf Wunsch den Erstkontakt zu diesen
her.

3. Wellness- und Gesundheitsreisen
Der Versicherer informiert über Wellness- und Gesund-
heitsreisen, benennt spezielle Reiseveranstalter und Well-
ness-Hotels und stellt auf Wunsch den Erstkontakt zu die-
sen Institutionen her.

4. Reiseinformationsleistungen
Der Versicherer informiert über
–  Impf- und Gesundheitsbestimmungen
–  Ein- und Durchreise, Visabestimmungen
–  Devisenbestimmungen, Währungen
–  Fremdenverkehrsämter
–  Reisebüros
–  diplomatische und konsularische Vertretungen.

5. Fitnesstraining
a) Der Versicherer benennt Fitnesstraininganbieter und

organisiert auf Wunsch die Erstberatung zwischen
der versicherten Person und dem Fitnesstraining-
anbieter.

b) Die Leistung des Versicherers nach Ziffer 5 a) wird bis
zu 1 Jahr vom Unfalltag an gerechnet erbracht.

6. Reinigung der Wohnung
a) Der Versicherer organisiert eine Reinigungskraft für die

Wohnung der versicherten Person.
b) Einmal alle 14 Tage wird der übliche Lebensbereich der

Wohnung im üblichen Umfang gereinigt. Im Einzelnen
umfasst diese Leistung:
–  Reinigung des Wohnraumes, des Badezimmers ein-

schließlich Toilette und der Küche und
–  Trennen und Entsorgen des Abfalls.
Die Kosten für die Reinigungskraft übernimmt der Ver-
sicherer.

c) Nicht Gegenstand dieser Leistung ist die Grundreini-
gung der Wohnung.

7. Versorgung der Wäsche
a) Der Versicherer organisiert eine Haushaltshilfe, die für

die versicherte Person Aufgaben wie das Waschen und
Trocknen, Bügeln, Ausbessern, Sortieren und Aufräu-
men der Wäsche sowie die Schuhpflege erledigt.

b) Einmal wöchentlich werden Kleidung und Wäsche der
versicherten Person gewaschen und gepflegt. Dazu
zählen im Einzelnen:
–  Waschen, sofern eine Waschmaschine im Haus der

versicherten Person vorhanden ist,
–  Trocknen,
–  Bügeln,
–  Ausbessern,
–  Sortieren und Einräumen sowie
–  Schuhpflege.
Die Kosten für die Haushaltshilfe übernimmt der Ver-
sicherer.

8. Menüservice
a) Der Versicherer organisiert eine Essenslieferung nach

vorheriger Auswahl durch einen Sozialdienst. Je nach
Verfügbarkeit wird das Essen täglich oder wöchentlich
angeliefert.

b) Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Anliefe-
rung von sieben Hauptmahlzeiten pro Woche, inklusive
der Mahlzeiten selbst, für die versicherte Person nach
vorheriger freier Auswahl aus dem Menüsortiment. Je
nach regionaler Verfügbarkeit wird das Essen täglich
warm oder wöchentlich tiefgekühlt für sieben Tage an-
geliefert.

9. Einkaufsdienst
a) Der Versicherer organisiert eine Einkaufshilfe, die der

versicherten Person Einkäufe des täglichen Bedarfs
und Arzneimittel besorgt, ggf. die Einkaufszettel für den
täglichen Bedarf zusammenstellt und die eingekauften
Lebensmittel unterbringt und versorgt.

b) Bis zu zweimal pro Woche werden Einkäufe für die ver-
sicherte Person durchgeführt. Dazu zählen im Einzel-
nen:
–  das Zusammenstellen des Einkaufszettels für Gegen-

stände des täglichen Bedarfs,
–  das Einkaufen,
–  die Arzneimittelbesorgung,
–  die Unterbringung und Versorgung der eingekauften

Güter,
–  die Hinweise zur Genieß- und Haltbarkeit von Lebens-

mitteln,
–  der Hin- und Rücktransport der Wäsche zur Reini-

gung.
Die Kosten für die Einkaufshilfe übernimmt der Ver-
sicherer.

c) Die Kosten für die eingekauften Gegenstände trägt die
versicherte Person.

10. Unterbringung von Haustieren im Notfall
a) Der Versicherer organisiert die Unterbringung und Ver-

sorgung von im gemeinsamen Haushalt lebenden Hun-
den außer Kampfhunden, Katzen, Vögeln, Nagetieren
außer Ratten, Fischen und Schildkröten.

b) Die Organisation der Unterbringung ist nur möglich,
wenn das Haustier einen gültigen Impfpass besitzt und
keine ansteckenden Krankheiten und/oder Parasiten-
befall aufweist.

c) Je nach regionaler Verfügbarkeit wird eine Tierpension
in Wohnortnähe organisiert oder eine Person vermittelt,
die die Betreuung des Haustiers in der Wohnung der



versicherten Person übernimmt. Der versicherten Per-
son werden je nach Verfügbarkeit eine oder mehrere
Unterbringungsmöglichkeiten genannt.

d) Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Unter-
bringung und Versorgung der Haustiere. Zusätzliche
Kosten, die über die Unterbringung hinausgehen, z. B.
Tierarztbehandlung bei Erkrankung des Haustieres
während der Unterbringung oder besondere Unterbrin-
gungswünsche wie z. B. Einzelunterbringung oder
Zusatzausstattung werden von der versicherten Person
getragen.

§ 3 Wie sieht der räumliche Geltungsbereich aus?
Die Leistungen werden ausschließlich innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland erbracht. Hält sich die versicherte
Person im Ausland auf, können für die Zeit des Auslands-
aufenthaltes die Leistungen nicht beansprucht werden.

§ 4 Welche Personen sind mitversichert?
Neben der versicherten Person besteht Versicherungs-
schutz für den mit der versicherten Person in häuslicher
Gemeinschaft lebenden Ehe- oder Lebenspartner. Auf
Anfordern des Versicherers ist der Nachweis über den
gemeldeten Erstwohnsitz bei der versicherten Person zu
erbringen.
Alle für die versicherte Person getroffenen Bestimmungen
gelten sinngemäß für den mitversicherten Ehe- oder
Lebenspartner.

§ 5 Was passiert im Schadenfall?
Im Schadenfall ermitteln wir Ihren konkreten unfallbeding-
ten Bedarf für die einzelnen Hilfeleistungen und leiten die-
sen an einen entsprechenden Dienstleister weiter.
Sofern wir die Hilfeleistungen lediglich organisieren, erstellt
Ihnen der jeweilige Dienstleister ein Angebot. Die Kosten
für diese Dienstleistung selbst werden von der versicherten
Person getragen.
Im Falle der Kostentragung durch uns wird der konkrete
Hilfebedarf – unter Berücksichtigung der gegebenen Lebens-
umstände des im Haushalt lebenden Paares – im vertrag-
lich vereinbarten Rahmen bei einem Gespräch durch einen
Dienstleister vor Ort festgestellt. Der Hilfebedarf muss auf
den Unfall zurückzuführen sein. Die Leistung erfolgt in
Form einer Diensthandlung, auf eine Geldleistung besteht
kein Anspruch. Die Kostenübernahme gilt nur für Dienst-
leister, die von uns ausgewählt werden.

§ 6 Wie lange werden die Leistungen gewährt?
Die Hilfeleistungen mit Kostenübernahme gemäß § 2
Ziffern 6 bis 10 werden für die Dauer der Hilfebedürftigkeit
erbracht, längstens jedoch für 10 Wochen. Der Anspruch
entsteht nach Abschluss der ärztlichen Akut- bzw. An-
schlussheilbehandlung. Dies gilt nicht für die Organisation
der Unterbringung von Haustieren im Notfall (§ 2 Ziffer 10).
Dieser Anspruch entsteht bereits mit Eintritt des Unfalls.
Reine Organisation der Hilfeleistungen – ohne Kostenüber-
nahme durch uns – werden darüber hinaus bis zu einem
Jahr vom Unfalltag an gerechnet erbracht.
Die Informationsleistungen gemäß § 2 Ziffern 1 bis 4 wer-
den während der gesamten Vertragslaufzeit gewährt.

§ 7 In welchen Fällen ist die Inanspruchnahme von
Leistungen ausgeschlossen?
Die Inanspruchnahme von Leistungen nach § 2 Ziffern 8
bis 16 ist bei folgenden Unfällen ausgeschlossen:

1. Unfälle der versicherten Person durch Geistes- oder Bewusst-
seinsstörungen, auch soweit diese auf Trunkenheit beru-
hen, sowie durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder
andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper der ver-
sicherten Person ergreifen. Versicherungsschutz besteht
jedoch, wenn diese Anfälle durch ein versichertes Unfall-
ereignis verursacht waren.

2. Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen,
dass sie vorsätzlich eine Straftat ausführt oder versucht.

3. Unfälle die mittelbar oder unmittelbar durch Kriegs- oder
Bürgerkriegsereignisse verursacht sind. Versicherungs-
schutz besteht jedoch, wenn die versicherte Person auf
Reisen im Ausland überraschend von Kriegs- oder Bürger-
kriegsereignissen betroffen wird. Dieser Versicherungs-
schutz erlischt am Ende des 14. Tages nach Beginn eines
Krieges oder Bürgerkrieges auf dem Gebiet des Staates, in
dem sich die versicherte Person aufhält.

Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch Staaten,
auf deren Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht.
Sie gilt auch nicht für die aktive Teilnahme am Krieg oder
Bürgerkrieg sowie für Unfälle durch ABC-Waffen und im Zu-
sammenhang mit einem Krieg oder kriegsähnlichen Zustand
zwischen den Ländern China, Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, Japan, Russland oder USA.
Bei Terroranschlägen, die außerhalb der Territorien von
kriegführenden Parteien ausgeführt werden, berufen wir
uns nicht auf diesen Ausschluss.

4. Unfälle der versicherten Person
–  als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer),

soweit er nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis
benötigt, sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines
Luftfahrzeuges;

–  bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuübenden
beruflichen Tätigkeit;

–  bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.
5. Unfälle die der versicherten Person dadurch zustoßen,

dass sie sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines
Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen einschließlich
der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligt, bei denen es
auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt.

6. Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie
verursacht sind.

7. Ausgeschlossen sind außerdem folgende Beeinträchtigun-
gen:
a) Schäden an Bandscheiben sowie Blutungen aus inne-

ren Organen und Gehirnblutungen.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter
diesen Vertrag fallendes Unfallereignis nach § 1 die
überwiegende Ursache ist.

b) Gesundheitsschäden durch Strahlen.
c) Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder Ein-

griffe am Körper der versicherten Person.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Heil-
maßnahmen oder Eingriffe, auch strahlendiagnostische
und -therapeutische, durch einen unter diesen Vertrag
fallenden Unfall veranlasst waren.

d) Infektionen (Eindringen von Mikroorganismen in den
menschlichen Körper), zum Beispiel Malaria, Hirnhaut-
entzündung (FSME) und Borreliose:
Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie
–  durch Insektenstiche oder -bisse oder
–  durch sonstige geringfügige Haut- oder Schleim-

hautverletzungen verursacht wurden, durch die
Krankheitserreger sofort oder später in den Körper
gelangten.

Versicherungsschutz besteht jedoch für
–  Tollwut und Wundstarrkrampf
–  Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch

Unfallverletzungen, die nicht nach Absatz 1
ausgeschlossen sind, in den Körper gelangten sowie
für

–  allergische Körperreaktionen, die durch Insekten-
stiche oder -bisse, sonstige geringfügige Haut- oder
Schleimhautverletzungen in den menschlichen
Körper eingetragene Giftstoffe (Toxine) verursacht
werden.

Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen oder Ein-
griffe verursacht sind, gilt Ziffer 7 c) entsprechend.

e) Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger
Stoffe durch den Schlund.

f) Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen,
auch wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden.

g) Bauch- oder Unterleibsbrüche.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch
eine unter diesen Vertrag fallende gewaltsame von
außen kommende Einwirkung entstanden sind.

8. Unfälle, zu denen wegen einer vorsätzlichen Obliegenheits-
verletzung im Schadenfall keine Eintrittspflicht des Ver-
sicherers besteht.

§ 8 Welche Personen sind nicht versicherbar?
1. Nicht versicherbar sind Personen, die auf Dauer für die

Verrichtungen des täglichen Lebens überwiegend fremder
Hilfe bedürfen. Diese Voraussetzungen werden von Perso-
nen erfüllt, die in der gesetzlichen Pflegeversicherung min-
destens in die Pflegestufe II (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 SGB XI in
der Fassung vom 14.6.1996) eingestuft werden können. 
Der genannte Personenkreis ist auch dann nicht versichert,
wenn Beitrag gezahlt wurde.
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2. Sobald eine versicherte Person im Sinne von Ziffer 1 nicht
mehr versicherbar ist, erlischt der Versicherungsschutz.
Gleichzeitig endet die Versicherung.

3. Wir zahlen Ihnen den für nicht versicherbare Personen seit
Vertragsabschluss bzw. seit Eintritt der Versicherungs-
unfähigkeit entrichteten Beitrag zurück.

§ 9 Ruhen des Versicherungsschutzes bei militärischen
Einsätzen
Der Versicherungsschutz tritt für die versicherte Person
außer Kraft, sobald sie Dienst in einer militärischen oder
ähnlichen Formation leistet, die an einem Krieg oder kriegs-
mäßigen Einsatz zwischen den Ländern China, Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland oder
USA beteiligt ist. Der Versicherungsschutz lebt wieder auf,
sobald uns Ihre Anzeige über die Beendigung des Dienstes
zugegangen ist.

§ 10 Wie haften wir für Leistungserbringer?
Sofern sich unsere Leistung auf die Benennung oder
Vermittlung eines Dienstleisters beschränkt, übernehmen
wir für die Leistung des Dienstleisters keine Haftung.

§ 11 Können Sie Ansprüche auf unsere Leistung abtreten?
Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne
unsere Zustimmung weder übertragen noch verpfändet
werden.

§ 12 Erweiterungen des Versicherungsschutzes in der
Unfallversicherung
Werden die Bestimmungen zu der im Rahmen dieses
Versicherungsproduktes bei der Generali Versicherung AG
zusätzlich abgeschlossenen Unfallversicherung geändert,
so gelten diese Änderungen sinngemäß auch für die
gegenständlichen Besonderen Bedingungen für Unfall-
Hilfeleistungen.

– 15 –

HS 0209 Besondere Bedingungen für die Mitversicherung der Leistungen
des Unfallassistenten

Ergänzend zu den Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung
von Hilfe- und Serviceleistungen (AHSB 2008) gelten folgende
Bestimmungen:
Wir erbringen im Rahmen der nachstehenden Bedingungen die
aufgeführten Hilfe- und Serviceleistungen.

§ 1 Welche Voraussetzungen müssen für die Inanspruch-
nahme der Leistungen vorliegen?
Voraussetzung für das Erbringen der Hilfeleistungen ist –
soweit sich aus den Leistungsbeschreibungen in § 2 nicht
etwas anderes ergibt –, dass die versicherte Person einen
Unfall erlitten hat, für den im Rahmen der privaten Unfall-
versicherung Versicherungsschutz besteht.
Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein
plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis
(Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung
erleidet. Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte
Kraftanstrengung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule
–  ein Gelenk verrenkt wird oder
–  Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zer-

rissen werden;
die versicherte Person bei Bemühungen zur Rettung von
Menschenleben oder Sachen durch einen Unfall Gesund-
heitsschäden erleidet; die versicherte Person zu Vergiftun-
gen oder Erstickungen führenden Dünsten, Staubwolken
oder ausströmenden Gasen und Dämpfen für eine vor-
übergehende Zeit (bis zu mehreren Stunden lang) unvor-
hergesehen ausgesetzt ist, ohne sich ihnen entziehen zu
können. Ein Unfall liegt nicht vor, wenn die versicherte
Person den schädlichen Stoffen mehrfach über eine länge-
re Zeit oder dauerhaft ausgesetzt war und dadurch eine
Gesundheitsbeeinträchtigung (z. B. eine Berufs- oder
Gewerbekrankheit) eingetreten ist; die versicherte Person
tauchtypische Gesundheitsschäden wie z. B. Caisson-
krankheit oder Trommelfellverletzungen oder einen Ertrin-
kungstod unter Wasser erleidet, auch wenn kein Unfall-
ereignis eingetreten ist.
Auf die Ausschlüsse gemäß § 6 wird verwiesen.

§ 2 Leistungsumfang
Unser Unfallassistent hilft Ihnen nach einem Unfall auf
Basis der individuellen Bedürfnisse der Patienten oder
Versicherten bei Ihrer Rehabilitation und notwendigen
Veränderungen im beruflichen und privaten Bereich. In
Kooperation mit Betroffenen, Angehörigen, Leistungs-
erbringern und Kostenträgern werden Maßnahmen ge-
plant und umgesetzt. Während des gesamten Genesungs-
prozesses werden sämtliche Maßnahmen sowie der
Versorgungsverlauf vom Unfallassistenten kontinuierlich
überwacht und sämtliche Beteiligten turnusmäßig infor-
miert. Dies geschieht durch Informationen und den Nach-
weis bzw. die Vermittlung von fachkundigen Dienstleis-
tern. Er berät auch bei Finanzierung der erforderlichen

Maßnahmen auf Basis der Leistungen aus der Unfallver-
sicherung und Leistungen anderer Stellen (z. B. Sozial-
versicherungsträger und Behörden). Die Entscheidung
über die Verwendung der Leistungen trifft aber ausschließ-
lich der Versicherte. 
Rechtsberatung oder -vertretung wird in keinem Falle
geleistet.
Die Aufgaben des Unfallassistenten umfassen folgende
Unterstützungsleistungen:

1. Informationsdienstleistungen
Im Falle eines Unfalls unterstützen wir Sie mit Informatio-
nen, Telefonnummern, Adressen und Angaben zur Erreich-
barkeit von
–  Rehabilitationsberatern
–  Behindertentransport-Möglichkeiten
–  Selbsthilfegruppen
–  Behindertengerechtes Bauen / Umbauen
–  Kraftfahrzeughilfe
–  Verbänden und Institutionen
–  Sozialen Einrichtungen (Pflegepersonal, Essen auf

Rädern, Krankenschwestern, Haushaltshilfen, Einkaufs-
hilfen)

–  Krankentransportmöglichkeiten in eine andere Klinik,
Heim, oder von/an den eigenen Wohnsitz

–  Möglichkeiten einer betreuten Rückkehr ins eigene
Heim, wenn Angehörige oder nahestehende Personen
verhindert sind

–  praktischen Ärzten in Wohnnähe
–  Gartenhelfern
–  Kinderbetreuern und Nachhilfelehrern
–  Reparaturdiensten (Kleinarbeiten zu Hause)

2. Unterstützung
Im Falle eines Unfalls helfen wir Ihnen bei
–  der Besorgung verschriebener Medikamente
–  Behördengängen durch Organisation einer Begleitung

bzw. Nachweis von Möglichkeiten zur Vermeidung selbi-
ger (sofern möglich)

3. Medizinische Rehabilitation
–  Feststellung des individuellen Bedarfes
–  Organisation eines stationären Aufenthaltes
–  Organisation einer Reha-Maßnahme
–  Organisation einer psychologischen Betreuung
–  Organisation des Transportes
–  Bei Bedarf Organisation der Einholung ärztlicher Zweit-

meinung / Gutachten
–  Organisation von Heil- und Hilfsmitteln
–  Organisation eines Begleitservice zu Ärzten und

Behörden
–  Organisation einer Pflegekraft für die Pflege im eigenen

Heim
4. Berufliche Rehabilitation

Ein Anspruch auf die Leistungen der beruflichen Rehabili-
tation entsteht:



1. wenn die versicherte Person infolge des Unfalls voraus-
sichtlich mindestens 6 Monate ununterbrochen zumindest
zu 50 % außerstande ist, ihrem vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles zuletzt ausgeübten Beruf – so wie er ohne
gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war – nach-
zugehen oder eine andere Tätigkeit auszuüben, die auf-
grund ihrer Ausbildung und Erfahrung ausgeübt werden
kann und ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht. Die
Verhältnisse am Arbeitsmarkt, insbesondere die Verfüg-
barkeit von Arbeitsplätzen, spielen bei der Entscheidung
über das Vorliegen der Berufsunfähigkeit keine Rolle. Übt
die versicherte Person eine andere, ihrer Ausbildung und
Erfahrung sowie bisherigen Lebensstellung entsprechende
Tätigkeit zumindest zu 50 % aus, liegt keine Berufsunfähig-
keit vor.

2. Unter bisherige Lebensstellung ist in finanzieller und sozia-
ler Sicht (z. B. berufliche Qualifikation, berufliche Stellung,
Vergütung, Wertschätzung) zu verstehen, die vor dem Ein-
tritt der gesundheitlichen Beeinträchtigung bestanden hat.

3. Ist bei Selbstständigen eine zumutbare Umorganisation der
Betriebsstätte möglich, liegt keine Berufsunfähigkeit vor.
Eine Umorganisation ist dann zumutbar, wenn sie betrieb-
lich sinnvoll ist, die Einkommensveränderungen nach der
Umorganisation nicht auf Dauer ins Gewicht fallen und der
Versicherte eine unveränderte Stellung als Betriebsleiter
innehat.

4. Scheidet die versicherte Person aus dem Berufsleben aus,
erlischt der Anspruch auf Leistungen der beruflichen Reha-
bilitation.
Leistungsumfang:
Unterstützung durch Informationen und Vermittlung des
Kontaktes zu Personal- und Berufsberatern bei
a) der Klärung, ob der zuvor ausgeübte Beruf wieder auf-

genommen werden kann
b) der Arbeitsplatzsicherung:

Herstellen von Kontakten zu (ehemaligen) Arbeitgebern,
Familienmitgliedern (bereits involvierten), Ämtern und
sozialen Einrichtungen, Anwälten

c) Umschulungen:
Herstellen von Kontakten zu Bildungsträgern
Schulen nach Analyse vom Personalberater

d) der geeigneten Arbeitsplatzsuche
5. Rehabilitation eines Kindes

Herstellen von Kontakten und Informationsbeschaffung zu:
–  Spezialisierten Kindergärten
–  Spezialisierten Schulen
–  Freizeitgestaltungsmöglichkeiten
–  Organisation von Elternbegleitung
–  Nachhilfe zu Hause
–  Tagesmüttern
–  Kinderkrankenschwestern

6. Soziales Umfeld
Herstellen von Kontakten zu und Organisation der
Inanspruchnahme von:
–  Rehabilitationsberatern
–  Verbänden
–  Institutionen
–  Sozialen Einrichtungen und andere Hilfen (Beispiele

siehe § 2, 1.)
–  Behörden
–  Therapieberatern und Therapiezentren
–  Psychologen, psychologischen Zentren
–  Psychosozialen Diensten und Sozialtherapeuten
–  Kraftfahrzeugwerkstätten und Firmen für behinderten-

gerechten Umbau des Kraftfahrzeugs
–  Transportunternehmen und Organisation von

Transporten
–  Umbau der Wohnung:
– –  Organisation der Analyse der Bedürfnisse durch ein

medizinisches Gutachten
– –  Herstellen von Kontakten zu spezialisierten

Architekten und Baufirmen
– –  Koordinierung und Organisation der Kontakte und

Termine
–  Handwerkern
–  Finanzberatern und Unterstützung bei der Erstellung

eines Finanzplanes
–  Unterstützung bei der Beantragung von Leistungen bei

sozialen und gesetzlichen Einrichtungen durch allge-
meine Informationen oder den Nachweis von Beratern

–  Vermittlung/Organisation einer Haushaltshilfe
–  Vermittlung und Organisation einer Kinderbetreuung

§ 3 Wie sieht der räumliche Geltungsbereich aus?
Die Leistungen werden ausschließlich innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland erbracht. Hält sich die versicherte
Person im Ausland auf, können für die Zeit des Auslands-
aufenthaltes die Leistungen nicht beansprucht werden.

§ 4 Was passiert im Schadenfall?
Im Schadenfall ermitteln wir Ihren konkreten unfallbeding-
ten Bedarf für die einzelnen Hilfeleistungen, unterstützen
Sie durch Informationen und weisen einen oder mehrere
entsprechende Leistungserbringer nach, deren Einschal-
tung wir, soweit vorstehend vereinbart, für Sie organisieren.
Die Auswahl, Beauftragung und Bezahlung der Leistungs-
erbringer obliegt ausschließlich der versicherten Person.
Alle Kosten für die Dienstleistung werden ausschließlich
von der versicherten Person getragen.

§ 5 Wie lange werden die Leistungen gewährt?
Die Hilfeleistungen gemäß § 2 werden bis zu 2 Jahren vom
Unfalltag an gerechnet erbracht.

§ 6 In welchen Fällen ist die Inanspruchnahme von
Leistungen ausgeschlossen?
Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Unfälle:

1. Unfälle der versicherten Person durch Geistes- oder
Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese auf Trunkenheit
beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle
oder andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper der ver-
sicherten Person ergreifen.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Anfälle
durch ein versichertes Unfallereignis verursacht waren.

2. Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen,
dass sie vorsätzlich eine Straftat ausführt oder versucht.

3. Unfälle die mittelbar oder unmittelbar durch Kriegs- oder
Bürgerkriegsereignisse verursacht sind. Versicherungs-
schutz besteht jedoch, wenn die versicherte Person auf
Reisen im Ausland überraschend von Kriegs- oder Bürger-
kriegsereignissen betroffen wird. Dieser Versicherungs-
schutz erlischt am Ende des vierzehnten Tages nach
Beginn eines Krieges oder Bürgerkrieges auf dem Gebiet
des Staates, in dem sich die versicherte Person aufhält.
Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch Staaten,
auf deren Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht.
Sie gilt auch nicht für die aktive Teilnahme am Krieg oder
Bürgerkrieg sowie für Unfälle durch ABC-Waffen und im
Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegsähnlichen
Zustand zwischen den Ländern China, Deutschland,
Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland oder USA.
Bei Terroranschlägen, die außerhalb der Territorien von
kriegführenden Parteien ausgeführt werden, berufen wir
uns nicht auf diesen Ausschluss.

4. Unfälle der versicherten Person
–  als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer),

soweit er nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis
benötigt, sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines
Luftfahrzeuges;

–  bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuübenden
beruflichen Tätigkeit

–  bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.
5. Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass

sie sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahr-
zeuges an Fahrtveranstaltungen einschließlich der dazu-
gehörigen Übungsfahrten beteiligt, bei denen es auf die
Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt.

6. Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie
verursacht sind.

7. Ausgeschlossen sind außerdem folgende Beeinträchtigungen:
a) Schäden an Bandscheiben sowie Blutungen aus inne-

ren Organen und Gehirnblutungen. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter
diesen Vertrag fallendes Unfallereignis nach § 1 die
überwiegende Ursache ist.

b) Gesundheitsschäden durch Strahlen.
c) Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder Ein-

griffe am Körper der versicherten Person.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Heil-
maßnahmen oder Eingriffe, auch strahlendiagnostische
und -therapeutische, durch einen unter diesen Vertrag
fallenden Unfall veranlasst waren.

d) Infektionen (Eindringen von Mikroorganismen in den
menschlichen Körper), zum Beispiel Malaria, Hirnhaut-
entzündung (FSME) und Borreliose.
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Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie durch
–  Insektenstiche oder -bisse oder
–  sonstige geringfügige Haut- oder Schleimhautverlet-

zungen verursacht wurden, durch die Krankheits-
erreger sofort oder später in den Körper gelangten.

Versicherungsschutz besteht jedoch für
–  Tollwut und Wundstarrkrampf sowie für
–  Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch

Unfallverletzungen, die nicht nach Absatz 1 ausge-
schlossen sind, in den Körper gelangten sowie

–  allergische Körperreaktionen, die durch Insekten-
stiche oder -bisse, sonstige geringfügige Haut- oder
Schleimhautverletzungen in den menschlichen Kör-
per eingetragene Giftstoffe (Toxine) verursacht wer-
den.

Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen oder Ein-
griffe verursacht sind, gilt Ziffer 7 c) entsprechend.

e) Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger
Stoffe.

f) Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen,
auch wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden.

g) Bauch- oder Unterleibsbrüche.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch
eine unter diesen Vertrag fallende gewaltsame von
außen kommende Einwirkung entstanden sind.

8. Unfälle, zu denen wegen einer vorsätzlichen Obliegenheits-
verletzung im Schadenfall keine Eintrittspflicht des
Versicherers besteht.

§ 7 Welche Personen sind nicht versicherbar?
1. Nicht versicherbar sind Personen, die auf Dauer für die

Verrichtungen des täglichen Lebens überwiegend fremder
Hilfe bedürfen. Diese Voraussetzungen werden von Perso-
nen erfüllt, die in der gesetzlichen Pflegeversicherung
mindestens in die Pflegestufe II (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 SGB XI in
der Fassung vom 14.6.1996) eingestuft werden können. 
Der genannte Personenkreis ist auch dann nicht versichert,
wenn Beitrag gezahlt wurde.

2. Sobald eine versicherte Person im Sinne von Ziffer 1 nicht
mehr versicherbar ist, erlischt der Versicherungsschutz.
Gleichzeitig endet die Versicherung.

3. Wir zahlen Ihnen den für nicht versicherbare Personen seit
Vertragsabschluss bzw. seit Eintritt der Versicherungs-
unfähigkeit entrichteten Beitrag zurück.

§ 8 Ruhen des Versicherungsschutzes bei militärischen
Einsätzen
Der Versicherungsschutz tritt für die versicherte Person
außer Kraft, sobald sie Dienst in einer militärischen oder
ähnlichen Formation leistet, die an einem Krieg oder kriegs-
mäßigen Einsatz zwischen den Ländern China, Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland oder
USA beteiligt ist. Der Versicherungsschutz lebt wieder auf,
sobald uns Ihre Anzeige über die Beendigung des Dienstes
zugegangen ist.

§ 9 Wie haften wir für Leistungserbringer?
Unsere Leistung beschränkt sich auf die Bereitstellung von
Informationen und die Benennung oder, soweit vereinbart,
Vermittlung der Erbringer der in § 2 genannten Leistungen.
Die Leistungserbringer sind nicht unsere Erfüllungsgehilfen.
Wir übernehmen für die Leistung der Leistungserbringer
keine Haftung. Soweit uns gegen die Leistungserbringer
Gewährleistungs- oder Schadenersatzansprüche zustehen
sollten, werden wir diese an die versicherte Person ab-
treten.

§ 10 Können Sie Ansprüche auf unsere Leistung abtreten?
Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne
unsere Zustimmung weder übertragen noch verpfändet
werden.

§ 11 Erweiterungen des Versicherungsschutzes in der
Unfallversicherung
Werden die Bestimmungen zu der im Rahmen dieses
Versicherungsproduktes bei der Generali Versicherung AG
zusätzlich abgeschlossenen Unfallversicherung geändert,
so gelten diese Änderungen sinngemäß auch für die
gegenständlichen Besonderen Bedingungen für die
Mitversicherung der Leistungen des Unfallassistenten.
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HS 0301 Besondere Bedingungen für Reise-Hilfeleistungen 

Ergänzend zu den Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung
von Hilfe- und Serviceleistungen (AHSB 2008) gelten folgende
Bestimmungen:

§ 1 Leistungsumfang
Wir erbringen nach Eintritt eines Schadenfalles im Rahmen
der nachstehenden Bedingungen die im Einzelnen aufge-
führten Leistungen unverzüglich nach ihrer Feststellung als
Hilfeleistung oder als Ersatz für von der versicherten Per-
son aufgewandte Kosten:

1. Ersatz von Reisedokumenten
Gerät auf einer Reise im Ausland ein für diese benötigtes
Dokument in Verlust, ist der Versicherer bei der Ersatz-
beschaffung behilflich und übernimmt die hierbei anfallen-
den Gebühren.

2. Ersatz von Zahlungsmitteln
Gerät die versicherte Person auf einer Reise im Ausland
infolge des Verlustes von Zahlungsmitteln in eine finanzielle
Notlage, stellt der Versicherer die Verbindung zur Haus-
bank der versicherten Person her. Ist die Kontaktaufnahme
zur Hausbank nicht binnen 24 Stunden nach dem der
Schadenmeldung folgenden Werktag möglich, kann die
versicherte Person vom Versicherer einen Betrag bis zu
1.500 EUR je Schadenfall in Anspruch nehmen. Dieser
Betrag ist von der versicherten Person binnen eines Monats
nach dem Ende der Reise in einer Summe an den Versiche-
rer zurückzuzahlen.

3. Vermittlung ärztlicher Betreuung
Erkrankt die versicherte Person auf einer Reise im Ausland,
informiert der Versicherer diese auf Anfrage über die Mög-
lichkeiten ärztlicher Versorgung und stellt, soweit erforderlich,
die Verbindung zwischen dem Hausarzt der versicherten

Person und dem diese behandelnden Arzt oder Kranken-
haus her und trägt die hierdurch entstehenden Kosten.

4. Arzneimittelversand
Ist die versicherte Person auf einer Reise im Ausland zur
Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung ihrer Gesundheit
auf verschreibungspflichtige Arzneimittel, die an ihrem Auf-
enthaltsort oder in dessen Nähe nicht erhältlich sind und
für die es dort auch kein Ersatzpräparat gibt, dringend
angewiesen, sorgt der Versicherer nach Abstimmung mit
dem Hausarzt für die Zusendung und trägt die hierdurch
entstehenden Kosten.
Voraussetzung ist, dass keine Einfuhrbeschränkungen
bestehen. Kosten für eine eventuell notwendige Abholung
des Arzneimittels sowie dessen Verzollung werden der ver-
sicherten Person erstattet. Die Kosten für das Arzneimittel
selbst trägt die versicherte Person.

5. Kosten für Krankenbesuch
Muss sich die versicherte Person auf einer Reise infolge
Erkrankung länger als zwei Wochen in einem Krankenhaus
aufhalten, zahlt der Versicherer die Fahrt- und Übernach-
tungskosten für Besuche durch eine nahe stehende Person
bis zur Höhe von 500 EUR je Schadenfall.

6. Krankenrücktransport
Muss die versicherte Person infolge Erkrankung auf einer
Reise an ihren ständigen Wohnsitz zurücktransportiert wer-
den, sorgt der Versicherer für die Durchführung des Rück-
transportes und trägt die hierdurch entstehenden Kosten.
Art und Zeitpunkt des Rücktransportes müssen medizinisch
notwendig und ärztlich angeordnet sein. Die Leistung des
Versicherers erstreckt sich auch auf die Begleitung des
Erkrankten durch einen Arzt oder Sanitäter, wenn diese
behördlich vorgeschrieben ist. Außerdem trägt der Versiche-



rer die bis zum Rücktransport entstehenden, durch die
Erkrankung bedingten Übernachtungskosten, jedoch für
höchstens drei Nächte bis zu je 50 EUR pro Person.

7. Rückholung von Kindern / Enkelkindern
Können mitreisende Kinder / Enkelkinder unter 16 Jahren
auf einer Reise infolge Todes oder Erkrankung der ver-
sicherten Person weder von dieser noch von einem ande-
ren Familienangehörigen betreut werden, sorgt der Ver-
sicherer für deren Abholung und Rückfahrt mit einer
Begleitperson zu ihrem ständigen Wohnsitz und trägt die
hierdurch entstehenden Kosten. Die Kostenerstattung
erfolgt bei einer einfachen Entfernung unter 1.200 Bahn-
kilometern bis zur Höhe der Bahnkosten 2. Klasse, bei
größerer Entfernung bis zur Höhe der Bahnkosten 1. Klasse
oder der Liegewagenkosten jeweils einschließlich Zuschlä-
gen sowie für nachgewiesene Taxifahrten bis zu 25 EUR.

8. Hilfe im Todesfall
Stirbt die versicherte Person auf einer Reise im Ausland,
sorgt der Versicherer nach Abstimmung mit den Angehöri-
gen für die Bestattung im Ausland oder für die Überführung
in die Bundesrepublik Deutschland und trägt die hierdurch
jeweils entstehenden Kosten.

9. Kostenerstattung bei Reiseabbruch
Ist der versicherten Person die planmäßige Beendigung
ihrer Auslandsreise infolge Todes oder schwerer Erkran-
kung eines Mitreisenden oder eines nahen Verwandten
bzw. wegen erheblicher Schädigung ihres Vermögens nicht
oder nur zu einem anderen als dem ursprünglich vorgese-
henen Zeitpunkt zuzumuten, werden die im Verhältnis zur
ursprünglich geplanten Rückreise entstehenden höheren
Fahrtkosten bis zu 2.500 EUR je Schadenfall übernommen.

10. Reiserückrufservice
Erweist sich infolge Todes oder Erkrankung eines nahen
Verwandten der versicherten Person oder infolge erheb-
licher Schädigung ihres Vermögens deren Rückruf von
einer Reise durch Rundfunk als notwendig, werden die
erforderlichen Maßnahmen vom Versicherer in die Wege
geleitet und die hierdurch entstehenden Kosten übernom-
men.

11. Telefongespräche mit dem Versicherer
Für Telefongespräche, die die versicherte Person und/oder
sonstige mitversicherte Personen gemäß § 3 anlässlich
einer erstattungspflichtigen Hilfeleistung mit dem Versiche-
rer führen, erstattet der Versicherer Kosten bis insgesamt
25 EUR je Versicherungsfall.

12. Rücktransport von Haustieren
Können auf einer Fahrt oder Reise der mitgeführte Hund
und/oder die mitgeführte Katze infolge Todes, Erkrankung
oder Verletzung der versicherten Person und/oder sonsti-
ger mitversicherter Personen gemäß § 3 nicht mehr von
diesen versorgt werden, vermittelt der Versicherer den
Heimtransport der Tiere und trägt die hierfür entstehenden
Kosten. Ist nach dem Heimtransport eine Weiterversorgung
nicht möglich, vermittelt der Versicherer eine anderweitige
Unterbringung und Versorgung der Tiere und trägt die hier-
durch entstehenden Kosten für höchstens zwei Wochen.

13. Strafverfolgung im Ausland
Wird die versicherte Person und/oder sonstige mitversicherte
Personen gemäß § 3 auf einer Reise im Ausland inhaftiert
oder wird ihnen Haft angedroht, streckt der Versicherer die
in diesem Zusammenhang entstehenden Gerichts-, Anwalts-
und Dolmetscherkosten bis zu 500 EUR sowie eine von
den Behörden verlangte Strafkaution bis zu 2.500 EUR vor.
Der verauslagte Betrag ist von der versicherten Person bin-
nen eines Monats nach dem Ende der Reise in einer Summe
an den Versicherer zurückzuzahlen.

14. Allgemeine Hilfeleistungen bei Auslandsreisen in
besonderen Notlagen
Zusätzlich zu den Leistungen gemäß Ziffer 13 erbringt der
Versicherer bei einem Schadenfall auf einer Reise im Aus-
land auf Anfrage folgende Serviceleistungen:
a) Benennung und Vermittlung eines Kontaktes zu

Dolmetschern, Rechtsanwälten, Sachverständigen
usw. 

b) Beratung im Aufenthaltsland für das richtige Verhalten
gegenüber Behörden.

15. Hilfeleistung in besonderen Notfällen
Gerät die versicherte Person auf einer Reise im Ausland in
eine besondere Notlage, die in den Ziffern 1 bis 14 nicht
geregelt ist und zu deren Beseitigung Hilfe notwendig ist,
um erheblichen Nachteil für ihre Gesundheit oder ihr Ver-
mögen zu vermeiden, werden die erforderlichen Maßnah-

men veranlasst und die hierdurch entstehenden Kosten bis
zu 250 EUR je Schadenfall übernommen. Kosten im Zu-
sammenhang mit der Nicht- oder Schlechterfüllung von
Verträgen, die von der versicherten Person abgeschlossen
wurden, sowie Wiederbeschaffungs- und Reparaturkosten
werden nicht erstattet.

§ 2 Geltungsbereich / Reisebegriff / Subsidiarität
1. Die Versicherung gilt für Europa im geographischen Sinne,

die außereuropäischen Anliegerstaaten des Mittelmeeres
sowie die Kanarischen Inseln, die Azoren, Madeira, Malta
oder Zypern oder – soweit vereinbart – weltweit.

2. Reise ist jede Abwesenheit vom ständigen Wohnsitz bis zu
einer Höchstdauer von fortlaufend sechs Wochen. Als
ständiger Wohnsitz gilt der inländische Ort, an dem die ver-
sicherte Person behördlich gemeldet ist und sich überwie-
gend aufhält.

3. Hat die versicherte Person aufgrund der Leistung des Ver-
sicherers Kosten erspart, die sie ohne den Schadeneintritt
hätte aufwenden müssen, kann der Versicherer seine Leis-
tung um einen Betrag in Höhe dieser Kosten kürzen.

4. Hat die versicherte Person aufgrund desselben Schaden-
falles neben den Ansprüchen auf Leistungen des Versiche-
rers auch Erstattungsansprüche gleichen Inhalts gegen
Dritte, kann sie insgesamt keine Entschädigung verlangen,
die ihren Gesamtschaden übersteigt.

5. Soweit im Schadenfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder
eine Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen
beansprucht werden kann, gehen diese Leistungsverpflich-
tungen vor. Soweit aus anderen Versicherungsverträgen
Entschädigung beansprucht werden kann, steht es der ver-
sicherten Person frei, welchem Versicherer sie den Scha-
denfall meldet. Meldet sie ihn an unsere Gesellschaft,
werden wir im Rahmen der Hilfeleistungen mit Kostenüber-
nahme bei Auslandsreisen in Vorleistung treten.

§ 3 Versicherte Personen
Versicherungsschutz besteht für die im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen aufgeführte Person und für
den mit ihr in häuslicher Gemeinschaft lebenden Ehe- oder
Lebenspartner und die minderjährigen Kinder / Enkel-
kinder.

§ 4 Ausschlüsse
Es besteht kein Versicherungsschutz,
a) wenn das Ereignis, aufgrund dessen der Versicherer in

Anspruch genommen wird (Schadenfall), durch eine
Erkrankung, die innerhalb von sechs Wochen vor Reise-
beginn erstmalig oder zum wiederholten Male aufgetre-
ten ist, verursacht wurde.

b) wenn der Schadensort weniger als 50 km Luftlinie vom
ständigen Wohnsitz des Versicherungsnehmers ent-
fernt ist.

c) wenn der Schadeneintritt durch mittelbare oder un-
mittelbare Kriegs- oder Bürgerkriegseinwirkung verur-
sacht ist.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die ver-
sicherte Person auf Reisen im Ausland überraschend
von Kriegs- oder Bürgerkriegsereignissen betroffen
wird. Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des
14. Tages nach Beginn eines Krieges oder Bürger-
krieges auf dem Gebiet des Staates, in dem sich die
versicherte Person aufhält. 
Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in Staaten, auf
deren Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht.
Sie gilt auch nicht für Schadenereignisse durch ABC-
Waffen und im Zusammenhang mit einem Krieg oder
kriegsähnlichen Zustand zwischen den Ländern China,
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russ-
land oder USA.
Bei Terroranschlägen, die außerhalb der Territorien von
kriegführenden Parteien ausgeführt werden, beruft sich
der Versicherer nicht auf diesen Ausschluss.

d) wenn der Schadeneintritt
–  unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie oder

durch Strahlen verursacht ist;
–  dadurch verursacht ist, dass die versicherte Person

ein Luftfahrzeug oder Luftsportgerät geführt hat,
wofür nach deutschem Recht eine Erlaubnis benötigt
wird;

–  dadurch verursacht ist, dass sich die versicherte
Person als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines
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Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen einschließ-
lich der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligt hat,
bei denen es auf die Erzielung von Höchstgeschwin-
digkeiten ankommt.

e) Wenn die versicherte Person die Voraussetzungen für
die Erhebung des Anspruchs auf versicherte Leistun-
gen vorsätzlich herbeigeführt hat.

§ 5 Können Sie Ansprüche auf unsere Leistung abtreten?
Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne
unsere Zustimmung weder übertragen noch verpfändet
werden.
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Schutz unter den Flügeln des Löwen
Unter dem Dach der Generali Deutschland gehören die Generali Versicherungen zu einem der größten

deutschen Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzerne. Die Marke Generali zeichnet sich

durch Finanzkraft und hervorragende Wettbewerbsfähigkeit aus – dies wird durch das AA-Rating von

Standard & Poors dokumentiert: Ausgezeichnet!

Intelligente, bedarfsgerechte Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukte sowie Serviceleistungen

bieten in jeder Lebenssituation individuelle, qualitativ hochwertige Lösungen – aus einer Hand!

Versicherungen für Privat- und Gewerbekunden: Kfz-, Hausrat-, Wohngebäude-, Haftpflicht-, Unfall-,

Geschäftsversicherungen und vieles mehr. 

Lebens- und Rentenversicherungen 

Private Krankenversicherungen 

Rechtsschutzversicherungen 

Investmentfonds 

Bausparangebote 

Bankprodukte 

Assistanceleistungen

Die Generali betreut Sie professionell, kompetent und kundenorientiert. 

Überall in Deutschland finden Sie persönliche Ansprechpartner, die jederzeit für Sie erreichbar sind. 

Sprechen Sie mit uns.

Versicherungsratings sind Meinungsäußerungen über
die Finanzkraft eines Versicherers, nicht aber Empfehlungen
zu dessen Produkten. Informationen über die aktuellsten
Ratings finden Sie auf www.standardandpoors.com oder 
telefonisch über +49 69 33 999 152
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